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Notrufe
Polizei .............................................................110 + 9 22 90
Feuerwehr ........................................................................ 112
Krankentransport .....................................................19222

Ärztlicher Bereitschafts-
dienst:

Telefon 116117 (gebührenfrei; ohne Vorwahl)
Bei Lebensgefahr bitte die 112 wählen.

Zahnärztlicher notfalldienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende 
und Feiertag übernimmt:
Herr dr. stefan schmitt, Landstuhler straße 26a, 
66877 ramstein-miesenbach, Tel.: 06371/71538
Die Sprechzeiten sind: samstags von 09:00 bis 12:00 
Uhr und sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch 
außerhalb dieser Sprechzeiten ist der dienstha-
bende Zahnarzt für Notfälle erreichbar.
Weitere Informationen und kurzfristige Änderun-
gen entnehmen Sie bitte der Internetseite zum 
zahnärztlichen Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.
de

bereitschaftsdienst der augenärzte 
Kusel/Landstuhl/Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Land-
stuhl ist mit dem Notdienst Kaiserslautern zusam-
mengeschlossen. Zu erfragen: Tel. 0631/ 89290929.

apothekennotdienst
Unter der folgenden service-Telefonnummer 
werden ihnen die diensthabenden apotheken 
in ihrem Postleitzahlenbereich genannt! 

(im internet www.lak-rlp.de), aus dem deut-
schen Festnetz (0,14 €/min.) und aus dem mobil-
funknetz (max. 0,42 €/min.): 0180 5 258825 + 
Postleitzahl des standortes.
(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 
0180-5-258825-66851 od. bei einem Standort in 
Kindsbach 0180-5-258825-66862)
abfrage der bereitschaftsdienst-apotheke im 
internet: www.lak-rlp.de
Mit der Option „Kalender“ können dort auch für 
jeden beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapo-
theken der kommenden 14 Tage angezeigt und 
ausgedruckt werden. Die Landesapothekerkammer 
Rheinland-Pfalz weist jedoch darauf hin, dass nur 
für den Tag des Ausdruckes eine absolute Aktualität 
gewährleistet werden kann.

Tierärztlicher notfalldienst
für Kleintiere der Tierarztpraxen in Landstuhl 

und ramstein

Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen 
Haustierarzt zu erfragen.

Weitere Bereitschafts-
dienste

bereitschaftsdienst der Pfalzwerke netz ag 
energieversorgung
strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:
Netzteam Hauptstuhl, Tel.-Nr.: 0800/7977777
gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:
Tel.-Nr.: 0800/1003448

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich: 
redaktioneller Teil:  Dietmar Kaupp,
 Verlagsleiter
Anzeigen: Melina Franklin, 
 Produktionsleiterin

ImpressumHerausgeber: LINUS WITTICH Medien KG
Druck: Druckhaus WITTICH KG
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 (Industriepark Region Trier, IRT)
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Zustellung: Kostenlose Zustellung an alle  
Haushalte, Einzelbezug über den Verlag
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 ■ Ambulante Hilfen zur Erziehung
„In Bewegung“, Pädagogik, Therapie, Beratung; Kaiserstraße 62, 66849 Landstuhl, 
06371-73760 11, j.breitwieser@inbewegung-kl.de

 ■ Anonyme Alkoholiker Landstuhl
Evangelisches Gemeindehaus, Vordere Fröhnstr. 5, 66849 Landstuhl; 
Info: 0177/3053160

 ■ Behindertenhilfe Westpfalz e.V.
Langwiedener Straße 12, 66849 Landstuhl
www.behindertenhilfe-westpfalz.de, mail@behindertenhilfe-westpfalz.de

 ■ Beratung des sozialpsychiatrischen Dienstes der Kreisverwaltung 
Kaiserslautern

informiert bei Fragen im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, Sucht-
mittelabhängigkeit, Selbsthilfegruppen, Betreuungen Mo. - Fr. unter der Tel. 
0631/7105-535.

 ■ Beratungs- und Koordinierungsstelle Demenz (BeKo-Demenz) im DRK-
Centrum Landstuhl

Sprechstunden: Dienstag 9 - 11 Uhr und Donnerstag von 10 - 12 Uhr und nach 
Vereinbarung.
Ansprechpartner: Joachim Schneider, Tel. 06371 - 921529

 ■ Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Westpfalz
Parkstraße 11 (Ecke Hochsandstraße), 67655 Kaiserslautern; Tel. 06 31 / 3 69 - 14 
44, Telefax: 06 31 / 3 69 - 14 90, Mail: Beratungszentrum.Westpfalz@polizei.rlp.de

 ■ Betreuungsvereine
Beratung über Betreuungsgesetz (Vormundschaften - Pflegschaft - Betreuung): 
AWO Kreisverband e.V. Landstuhl, Tel. 06371/16787.
DRK-Betreuungsverein Landstuhl, Fr. Gildermann, Tel. 06371 9215-30

 ■ Caritas-Zentrum Kaiserslautern
Engelsgasse 1, 67657 Kaiserslautern, Tel. 0631/36120-222

 ■ Deutsche Rentenversicherung Bund
Auskunft, Beratung und Rentenanträge; Helmut Bastian, Am Alten Markt 4, 66849 
Landstuhl, Terminvereinbarung: 06371-912979, theo.bastian@t-online.de

 ■ Diakonisches Werk Pfalz
Hauptstr. 5, Landstuhl: Allgemeine Sozial- u. Lebensberatung, Schwangeren- u. 
Schwangerenkonfliktberatung (staatl. anerk.), Vermittlung u. Antragstellung auf 
finanz. Hilfsangebote, Tel. 06371/2846, eMail: slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de.
Sprechstunden: nach tel. Vereinbarung.
Schuldner- u. Verbraucherinsolvenzberatung (staatl. anerkannt): Tel. 
06371/913599, e-Mail: s.landstuhl@diakonie-pfalz.de.
Suchtberatung: Tel. 0631/72209.
Interventionsstelle gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen: Tel. 
0631/371084-25.

 ■ Drogen-Info-Telefon des Pfalzklinikums f. Psychiatrie u. Neurologie
Legale Drogen (Alkohol, Medikamente usw.) Tel. 06349/9002555
Illegale Drogen (Haschisch, Heroin usw.) Tel. 06349/9002525
Mo., Mi., Fr. 14.30 - 16 Uhr oder über Anrufbeantworter.

 ■ Ehrenamtlicher Besuchsdienst in der Verbandsgemeinde Landstuhl
Ansprechpartner Frau Gerlinde Blum, Tel. 06371/734 700
Sprechzeiten Donnerstags von 11.00 - 12:00 Uhr im Bürgerhaus Landstuhl 2. 
Stock

 ■ Evangelische-Katholische Telefonseelsorge
Rund um die Uhr - gebührenfrei - vertraulich, Tel. 0800/1110111 u. 0800/1 11 02 
22.

 ■ Gemeinnützige GmbH RUBIN
Ambulante Dienste für Menschen mit psychischen Erkrankungen
Tel. 0631/3661834, Fax: 0631/3661830
E-Mail: Schmitt.Rigo@RUBIN-AWO.org

 ■ Hotline Ess-Störungen
des Pfalzinstituts - Klinik für Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Psychosomatik 
u. Psychotherapie
Tel. 06349/9003333
Mo. bis Do. 15 - 16 Uhr oder über Anrufbeantworter.

 ■ Info-Abende für werdende Eltern
Das Team der Gynäkologie um Chefärztin Dr. M. Mader bietet Informationen über 
Geburtsvorbereitungs- u. Kreißsaalangebote sowie für die Zeit nach der Geburt.
Termin: Jeden 3. Do. im Monat um 19.00 Uhr. Treffpunkt: St. Johannes-Kranken-
haus, Nardinistr. 30, Pforte.

 ■ Jugendraum „Quo Vadis“
Am Rathaus 12, 66849 Landstuhl, Tel. 06371/60016, E-Mail: quo.vadis@jugend-
zentrale-homburg.de, Internet: www.jugendcafe-quo-vadis.de
Öffnungszeiten: Mo. bis. Fr. 14.00 - 20.00 Uhr.
Marko Cullmann, Sozialarbeiter (B.A.) leitet den Jugendraum „Quo Vadis“. Er berät 
und unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene bei Arbeitsplatzsuche und 
Bewerbungen, hilft bei Fragen zur Schuldenregulierung und der allgemeinen 
Alltagsbewältigung.

 ■ Jugendsozialarbeit
Hilfestellung und Begleitung in schwierigen Lebenslagen, Unterstützung bei Pro-
blemen wie z.B. in den Bereichen soziale Beziehungen, Abhängigkeit, Übergang 
Schule und Beruf. Ansprechpartner für offene Jugendarbeit in den Ortsgemein-
den. Sprechzeiten im Büro Kaiserstraße 128, 66849 Landstuhl, rechter Eingang an 
der Frontseite: donnerstags, 10.00 - 14.00 Uhr und Termine nach Vereinbarung. 
Tel. 0160-90122381, E-Mail: anne.ulrich-schwab@vglandstuhl.de

Pflege- und Beratungsdienste ✃✃✃✃

 ■ Kontakt- u. Beratungsstelle „Querbeet“
Landstuhler Str. 8A, Ramstein (Mehrgenerationenhaus), Tel. 06371/5980838, Fax: 
0 63 71/5980836, E-Mail: querbeet@kaiserslautern-kreis.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 9 - 12 Uhr
www.kops-kl-de (Stichwort: Querbeet)

 ■ Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.
Kostenfreie Beratungsangebote für Krebspatienten und deren Angehörige. 
Beratungsstellen in Kaiserslautern: Westpfalz-Klinikum, Hellmut-Hartert-Str. 1 
und Gersweilerweg 14a. Termine in Landstuhl auf Anfrage möglich. Tel. 0631-
3110830, E-Mail: kaiserslautern@krebsgesellschaft.de, www.krebsgesellschaft-
rlp.de

 ■ Migrationsberatung
Beratung für Ausländer, Flüchtlinge und Spätaussiedler im DRK-Centrum Land-
stuhl.
Sprechstunden: Dienstags von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Donnerstags von 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 
nach Vereinbarung.
Ansprechpartnerin Frau Güldenfuß, Tel. 06371 - 921533

 ■ Pauluskirche Landstuhl
Trauergruppe, jeden 2. Dienstag im Monat, Ansprechpartnerin Frau Hodel 
0176/45645142.
Depressionsgruppe, jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, Ansprechpart-
nerin Frau Kassel 0175/4692920

 ■ Ökumenische Sozialstation Westpfalz e.V. - AHZ
Ambulante Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, med. Behandlungspflege, 
Pflegeberatung, hauswirtschaftl. Versorgung u. Essen auf Rädern: Pflegedienst-
leitung: Tel. 063 71/62177, rund um die Uhr, auch an Sonn- u. Feiertagen! 
Geschäftsstelle, Bruchwiesenstr. 43 (Eing. Daimlerstr.), Landstuhl: Mo - Fr: 8.30 - 
16 Uhr, Tel. 06371/17798, Fax: 06371/62197.
Beratungs- u. Koordinierungsstelle: Tel. 06371/912288.

 ■ Ökumenisches Gemeinschaftswerk Pfalz GmbH
Beratungsstelle Kompass, Beratung für Menschen mit Beeinträchtigungen und 
ihre Familien, Langwiedener Straße 12, 66849 Landstuhl, Tel. 06371 934-246, Fax 
06371 934-424, Email: kompass@gemeinschaftswerk.de, www.gemeinschafts-
werk.de

 ■ Schwangeren- und Familienberatungsstelle des Sozialdienst 
katholischer Frauen

Kirchenstraße 53, 66849 Landstuhl, Tel. 06371/2285, www.skf-landstuhl.de, 
E-Mail: info@skf-landstuhl.de.
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 9.00 - 12.00 Uhr, Mo. - Mi.: 14.00 - 16.00 Uhr, Do.: 14.00 
- 18.00 Uhr. Beratung und Hilfe in persönlichen, rechtlichen und finanziellen Fra-
gen vor, während und nach einer Schwangerschaft. www.beratung-caritas.de
Jeden 2. u. 4. Mittwoch im Monat Außensprechstunde im Mehrgenerationenhaus 
Ramstein. Zu diesen Zeiten ist auch der Babyladen geöffnet.

 ■ Schwangeren-Beratungsstelle „Donum Vitae“
Schwangerschaftskonfliktberatung - Schwangerensozialberatung Sexualpäda-
gogik und -beratung - Familien- u. Paarberatung, Am Feuerwehrturm 6 in Land-
stuhl, Tel. 06371/6196910.
Öffnungszeiten: Mo., Di., Fr. 8 - 12 u. 14 - 16 Uhr, Mi., Do. 9 - 12 u. 15.30 - 18.30 Uhr

 ■ Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)
Kaiserslautern inKLusiv e.V., Fackelstraße 36, 67655 Kaiserslautern, www.kl-inklu-
siv.de, Tel. 0157/72524645, E-Mail: beratungsstelle@kl-inklusiv.de

 ■ Sozialstation des Deutschen Roten Kreuzes
Mo. - Do. 8 - 17 Uhr, Fr. 8 - 13.30 Uhr, Pflegedienstleitung Frau Zielinski, 
Tel. 06371/921543 oder 06374/923113, Pflegenotruf nach Dienstschluss: 
0170/3372933; Beratungs- u. Koordinierungsstelle, Herr Konietzko, Tel. 
06374/923168 oder 0160/7186808, Wohn- u. Dienstleistungszentrum (Kurzzeit-
pflege, Langzeitpflege, Tagespflege, Betreutes Wohnen) Mo. - Do. 8 - 16.30 Uhr, Fr. 
8 - 15 Uhr. Heimleitung Herr Mischler, Tel. 0 63 74/923-0.

 ■ SPOTS Jugendhaus Pauluskirche
Sonnenstr. 10, 66849 Landstuhl, Tel. 06371-917130, www.jugendhaus-spots.de, 
Email: spots@jugendhaus-spots.de
Offener Jugendtreff, Tanzangebote, Pekip, Krabbeltreff, Eltern-Kind-Turnen, Mäd-
chentreffs, Integrativer Treff, Leseclub, Mittagessen, Ferienangebote, Musikgar-
ten u.v.m. Ansprechpartner ist Oliver Quartier Dipl.Sozpäd (FH)

 ■ Pflegestützpunkt Landkreis Kaiserslautern
Standort Landstuhl, Kaiserstraße 42, 66849 Landstuhl
www.pflegestuetzpunkte.rlp.de, Tel. 06371/4921928, E-Mail: wolfgang. stemler@
pflegestützpunkte.rlp.de

 ■ Streetwork der Sickingenstadt Landstuhl
Sozial- und Lebensberatung für Jugendliche und junge Erwachsene sowie Unter-
stützung bei verschiedenen Problemlagen wie z.B. Hilfe bei der Job- oder Woh-
nungssuche.
Termine auf Anfrage unter Tel. 0173-6732886 oder lilla.tuline@vglandstuhl.de

 ■ Krebsgesellschaft RLP e.V.
Kostenfreie Beratung für an Krebs erkrankte Menschen und Angehörige. 
Bürgerhaus Landstuhl, Clubraum 1, Hauptstraße 3, 66849 Landstuhl. 
Termine nur nach Vereinbarung, Tel.: 0631-31 10 830
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Nachrichten aus der VG

Vereinssache Freie Wählergruppe 
Kaiserslautern-süd e.V.

bekanntmachung
Am 02.12.2021 wurde in einer ordnungsgemäßen Mitgliederver-
sammlung beschlossen
1. Der Verein ist aufgelöst
2. Zu Liquidatoren wurden bestellt:

- 1. Uwe Unnold, geb. 22.07.1965, Am Weiherwäldchen 2, 66851 
Linden
- 2. Nicole Meier, geb. 19.01.1988, Kreuzdelle 12, 66851 Linden

3. Die Liquidatoren vertreten einzeln.
Eventuelle Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche beim 
Liquidator anzumelden.

Linden, 02.12.2021
gez. Uwe Unnold

Bann

der Hauch einer Waldweihnacht 
– bännjer Heimatfreunde stellen 

Weihnachtsbaum

Der Kameraden- und Freundeskreis der Bännjer Heimatfreunde hat 
es sich zur Hauptaufgabe gemacht, aus Liebe und Verbundenheit 
zu seiner Heimatgemeinde, uneigennützig und insbesondere aktiv 
das pulsierende Gemeindeleben und somit auch das eh schon her-
vorragende Zusammengehörigkeitsgefühl weiter zu fördern. So 
wurde auch in diesem Jahr pünktlich zur Adventszeit ein wunder-
schön geschmückter und beleuchteter Weihnachtsbaum neben 
dem Wegekreuz in der Flurgewanne ,,Im Wäldchen“ aufgestellt. Ziel 
ist es den vielen Wanderern, Spaziergänger*innen und Familien mit 
ihren Kindern, welche täglich diese Route einschlagen, eine kleine 
Freude zu bereiten. Gerade in der momentan äußerst angespitzten 
Corona-Pandemie mit stets steigenden Infektionszahlen, wo vieles 
schon etwas anders ist als gewohnt, ein sicherlich willkommenes 
Naturplätzchen zur Ruhe, zur inneren Einkehr, des Bitten und des 
Betens. Das Team der Heimatfreunde wünscht allen eine schöne und 
besinnliche Vorweihnachtszeit. Passt auf Euch auf – vor allem aber 
bleibt gesund! (ro)

adventliche balkonmusik
Am Sonntagabend erschallten weihnachtliche Klänge über Bann und 
erfreuten die überraschten Bewohner. Das Bännjer Duo “A&G - Sax`n 
Drums” spielte von einem Balkon in der Bergstraße vorweihnachtli-
che Melodien mit Saxophon und Schlagzeugbegleitung. Die beiden 
Hobby-Musiker wollten mit ihrer Aktion etwas vorweihnachtliche 
Stimmung in diese traurige Corona-Zeit bringen, zumal der Bännjer 
Weihnachtsmarkt wegen der Pandemie auch nicht statt finden kann. 

Applaus aus dem Dorf war der verdiente Lohn für dieses vorweih-
nachtliche Ständchen. Am 4. Adventsonntag wollen die beiden Musi-
ker um 18.00 Uhr nochmals aufspielen.

(Foto: Germann)

arbeitseinsatz am bännjer Kindergarten
Der Förderverein des Bännjer Kindergartens hat in Zusammenarbeit 
mit dem Gemeindeausschuss der Bännjer Pfarrgemeinde zu einem 
Arbeitseinsatz aufgerufen. Insgesamt acht Helferinnen und Helfer 
sind dem Aufruf gefolgt um die Außenanlage des Kindergartens win-
terfest zu machen. Dabei wurden die Sandkästen von Unkraut befreit 
und wieder neu eingrenzt, sämtliche Büsche und Hecken um den 
Kindergarten gestutzt und Baumstümpfe im Rasen entfernt. Außer-
dem wurde das aus Sicherheitsgründen gesperrte Weidetippi von 
Totholz befreit und wieder neu geflochten, sodass es in der kommen-
den Saison hoffentlich wieder von den Kindern genutzt werden darf. 
Durch die tatkräftige Unterstützung der Helfer und ihrer professio-
nellen Geräte konnte an diesem Tag ein großer Fortschritt erzielt wer-
den. Insgesamt zwei Traktorhänger Ladungen und zwei PKW-Hänger 
Ladungen mit Grünschnitt mussten danach auf der Grünabfallstelle 
entsorgt werden. Markus Borst, Vorsitzender vom Förderverein, und 
Stefan Kuhn vom Gemeindeausschuss bedankten sich herzlich bei 
allen Helferinnen und Helfern, die sich an diesem Tag zum Wohl aller 
Kinder engagiert hatten. Für die passende Verpflegung wurde eben-
falls bestenfalls gesorgt.

(Bild v.l.n.r.: Stefan Kuhn, Markus Borst, Alexander Däuber, Karl Schmitt, 
Stefan Makus)

Krickenbach

Protestantische Kirchengemeinde 
schopp-Linden-Krickenbach

„adventsessen to go in Krickenbach“ - Vielen dank!
Das „Adventsessen to go“ in Krickenbach war ein großer Erfolg. Ein 
herzliches Dankeschön an alle freiwilligen Helfer*innen des bewähr-
ten Küchenteams und allen Kuchenspender*innen!
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Wir durften uns über einen stattlichen Reinerlös für die Kirchenge-
meinde freuen, von dem 500,- Euro an das Krippenspielteam geht. 
Dafür lieben Dank! Das geplante Krippenspiel in der Mehrzweckhalle 
muss auch in diesem Jahr wegen Corona leider ausfallen. Dafür laden 
wir herzlich ein zum Heiligabendgottesdienst am 24.12.21 um 16 Uhr 
in die Protestantische Kirche Krickenbach.

Unser fleißiges Küchenteam in Krickenbach

Sickingenstadt Landstuhl

Lions-Club Landstuhl
Weihnachtsschokolade wieder in Landstuhl

Landstuhl. Seit sechs Jahr bietet der Lions-Club Landstuhl tradi-
tionsgemäß in den Wochen vor Weihnachten seinen „Landstuhler 
Weihnachtsengel“ an. Die Kenner dieser Genießerschokolade war-
ten mit Freude auf diese köstliche Nascherei, deren Verpackung der 
„Landstuhler Weihnachtsengel“ ziert.
Auch in diesem Jahr war es der Corona Pandemie geschuldet, dass 
der Sank Andreas Markt, bei dem erstmals diese süße Leckerei ange-
boten wurde, abgesagt werden musste; zumal der Verkaufserlös, wie 
es bei allen Aktivitäten des Lions-Clubs selbstverständlich ist, kari-
tative oder kulturelle Projekte oder Aktivitäten unterstützt werden. 
Dennoch will der Lions Club -wie im vergangenen Jahr- die Region 
auch in diesem Jahr wohltätig unterstützen und startet deshalb den 
Verkauf des „Landstuhler Weihnachtsengel“ wieder unter dem Motto 
„Aus der Region − für die Region. Wir stehen zusammen!“
In diesem Jahr bieten folgende Landstuhler Einzelhändler den 
bekannten und beliebten „Landstuhler Weihnachtsengel“ gegen 
eine Spende von vier Euro je Tafel Edelbitter- oder Edelvollmilchscho-
kolade von der Chocolaterie Holzderber aus Worms an: Kurapotheke, 
Marktapotheke, Vitalapotheke, Buchhandlung Böhm, Buchhandlung 
Stützel, HAAR Eisenbeis und Tiffanys. Der Lions Club Landstuhl dankt 
allen Unterstützern und vor allem den Helfern.

Katholische Frauen Landstuhl
Katholische Frauen erwirtschaften 

 750 euro für guten Zweck
Auf Initiative von Ilse Zimmer und Annemarie Ofenloch waren die 
katholischen Frauen der Stadt Landstuhl wieder einmal auf dem 
Wochenmarkt aktiv. Am Freitag vor dem 1. Advent boten die Frauen 
den beliebten Fruchtaufstrich, Weihnachtsgebäck und Christstollen, 
gestrickte Strümpfe, Handstulpen sowie genähte Geschenkbeu-
tel an. So war auch in diesem Jahr das ehrenamtliche Engagement 
durch die Unterstützung vieler fleißiger Hände und dem guten 
Wochenmarktbesuch, wofür die Frauen sehr herzlich danken, von 
Erfolg gekrönt. Mit ihrer uneigennützigen Arbeit haben die Katholi-
kinnen 750 Euro für den guten Zweck erwirtschaftet. 500 Euro nahm 
die „aktion sonnenschein Westpfalz“, der Verein zur Förderung 
behinderter Menschen in der REHA-WESTPFALZ, dankend entgegen. 
Über 250 Euro freute sich der sozialdienst katholischer Frauen mit 
Schwangeren- und Familienberatungsstelle in der Sickingenstadt 
Landstuhl.(bor.)

Kammerchor Landstuhl
das adventskonzert  

des Kammerchors Landstuhl entfällt

Leider sieht sich der Kammerchor Landstuhl auf-
grund der aktuellen Lage nun doch gezwungen, 
sein diesjähriges Adventskonzert am 18.12.2021 
abzusagen.

Wie in der Ankündigung erwähnt, behalten alle bereits erworbenen 
Karten für das adventskonzert 2022 ihre Gültigkeit.
Wir bedauern diese unumgängliche Entscheidung sehr und wün-
schen auf diesem Wege allen treuen Besucherinnen und Besuchern 
eine friedliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Linden

Weihnachtsferien der bücherei
Die Bücherei ist am 15. Dezember 2021 zum letzten Mal in diesem 
Jahr geöffnet.
Ab dem 5. Januar 2022 sind wir gerne wieder für Sie da.
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

spendenübergabe
In den letzten Tagen übergaben die Mitglieder des Bämchershol-
verois eine Bargeldspende an die Kita und an den Förderverein der 
Grundschule in Linden. Frau Bauer und Frau Kettering haben sich 
sichtlich gefreut. Wir freuen uns das wir wie jedes Jahr durch eure 
Unterstützung den Kitas in der Umgebung und der Grundschule in 
der Weihnachtszeit eine Spende zukommen lassen können.
Unser diesjähriger Baumverkauf findet am 11.12. und 12.12.2021 
jeweils ab 8:00 Uhr in Linden vor der Turnhalle statt.

Bämchersholveroi Linne
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Mittelbrunn

Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft mittelbrunn

Am 15.12.2021 findet um 20.00 Uhr im Bürgerhaus die Jahres-
hauptversammlung der Jagdgenossenschaft statt.

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Versammlung
2. Kassenbericht
3. Rechnungsprüfungsbericht
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Verwendung der Jagdpacht
6. Verschiedenes

Hierzu ergeht Einladung an alle Mitglieder
gez. Peter Gerhard, Jagdvorstand

Queidersbach

sportschützengilde Queidersbach

Weihnachtsfeier der 
sportschützengilde Queidersbach am 

11.12.2021 ab 18 Uhr
Die Sportschützengilde feiert ihre Weihnachtsfeier 

am Samstag, 11.12.2021, ab 18 Uhr im Schützenhaus. Alle Mitglieder, 
Freunde und Gönner des Vereins sind recht herzlich dazu eingeladen.
Eine Tombola und ein Glücksschießen werden für einen kurzweiligen 
Abend sorgen. Zum Abendessen gibt es Rinderbraten mit Rotkraut, 
Nudeln und Soße. Alternativ zum Braten wird Lachs angeboten.
Für eine bessere Kalkulation wird um Eintragung in die im Schützen-
haus ausliegende Liste oder um telefonische Anmeldung bei Martin 
Brenk (Tel.: 06371/619092) gebeten.
Die Bezahlung erfolgt bei der Anmeldung.
Es gilt für alle Gäste die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültige 
Corona-Verordnung, mindestens jedoch die 2G-Regel.
Bitte gültige Ausweispapiere plus Impfpass oder CovPass-App bereit-
halten.
Wir freuen uns auf viele Gäste in besinnlicher Runde!

männergesangverein Concordia 1886 
e.V. Queidersbach

Liebe Sänger, Mitglieder, Freunde und Förderer! Unsere Familien-
weihnachtsfeier am 12. Dezember 2021, 3. Adventssonntag, wird 
auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Durch die rasant ansteigende 
Corona-Pandemie in den letzten Tagen und Wochen, wollen wir 
im Verein dazu beitragen, weitere Kontakte mit vielen Personen zu 
verhindern. Eine Familienweihnachtsfeier mit etwa 100 Personen 
wollen wir nicht verantworten, bei diesen steigenden Zahlen. Bitte 
haben Sie dafür Verständnis. Die Ehrungen, die immer anstehen bei 
unserer Weihnachtsfeier, sollen im kleinen Rahmen, nur mit den zur 
Ehrung anstehenden Personen, vorgenommen werden. Termin für 
die ehrungen mit der Presse ist am samstag, den 11. dezember 
2021, um 11.00 Uhr im bürgersaal.
Obwohl die Chorproben nach über eineinhalb Jahren Coronabeding-
ter Pause erst im September 2021 wieder aufgenommen werden 
konnten und die notwendigen gut besuchten Proben und Auftritte 
gute Erfolge zeigten, waren sich die Sänger und Chorleiterin einig, 
dass in den Monaten Dezember und Januar mit ihren Feiertagen 
die Chorproben coronabedingt bis auf weiteres ausgesetzt werden. 
Somit entfällt auch das Singen am 2. Weihnachtsfeiertag, 26.Dezem-
ber 2021, in der Kirche. Dies war immer gleichzeitig ein Amt für 
unsere verstorbenen Sänger und Mitglieder.
Allen Mitgliedern, Sängern, Freunden und Förderer des MGV wün-
schen wir auf diesem Wege gesegnete Weihnachten und ein glückli-
ches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2022. Die Vorstandschaft.

sPd-Ortsverein Queidersbach
neustart beim sPd-Ortsverein Queidersbach

Nachdem der verdiente Vorsitzende des Ortsvereins, Gerhard Hart-
mann, leider verstorben ist, mussten die Weichen für die Zukunft des 
Ortsvereins neu gestellt werden. Ein weibliches Quartett wird nun 
die Führung übernehmen. Erste Vorsitzende ist Ute Petry, ihre Stell-
vertreterin ist Angelika Gröneveld-Olthoff.
Die Kasse bleibt unter der bewährten Verwaltung von Gertrud Storck.
Mareike Weidner ist für die Schriftführung verantwortlich.
Unter der Leitung von MdL Daniel Schäffner wurden in einer Mitglie-
derversammlung alle Ämter mit einstimmigem Ergebnis gewählt.
Gemeinsam möchte sich das neue Team für die Menschen im Dorf 
einsetzen und dazu beitragen, dass Queidersbach als lebenswerter 
schöner Ort wahrgenommen wird.

der neu gewählte Vorstand 

Schopp

gemeindebücherei schopp:  
hier ist was los!

Die Olchis 

Wir erwecken Kinderbuchhelden zum Leben!
Seit dem Sommer hat unsere kleine Gemeindebücherei einen neuen 
Mitarbeiter: Vorlesehund bruno. Er hat sich schnell in die Herzen 
unserer Kinder eingeschlichen. Begeistert sind nicht nur die Grund-
schulkinder, auch Bruno ist entzückt, sowohl vom Besuch der Kinder 
als auch von den unterhaltsamen und spannenden Geschichten, 
denen er lauscht. Ob Zauberwesen, Piraten, Olchis, Detektive - wir 
lieben alle Buchhelden und wir können uns mit ihnen identifizieren. 
Plötzlich verwandeln wir uns in Mumien, machen „olchige“ Musik, 
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oder tarnen uns wie echte Detektive. Manchmal ist es sehr gruselig, 
dann wieder witzig und immer sehr lebendig. Ganz nebenbei ver-
mitteln uns die Geschichten Wissen und regen zum Nachdenken an. 
Unsere Vorlesestunden laden zum Spielen ein, die Kinder tragen ihre 
eigenen Ideen bei und erfahren sich als Gruppe. Gemeinsam erleben 
wir immer wieder neue Abenteuer, haben sehr viel Spaß und ent-
stauben buchstäblich unsere Bücherei.

Gibt es auch Literatur für Erwachsene?
Auch erwachsene Leser werden bei uns findig. Wir haben immer 
topaktuelle Neuerscheinungen in den Regalen.
Stöbern Sie schon von zu Hause in unserem Bestand, reservieren Sie 
sich Ihre Lieblingslektüre, schlagen Sie uns Beschaffung von neuen 
Büchern vor. Nutzen Sie unseren Online-Katalog unter: www.bib-
kat.de/Schopp
Diese Datenbank ist leicht zu bedienen und intiutiv. Auch wenn Sie 
sonst nicht so Internet-geübt sind, finden Sie hier schnell wonach 
Sie suchen. Ganz besonders freuen wir uns auf Ihren persönlichen 
Besuch!
Schönen Advent wünscht das Team der Bücherei Schopp.

Stelzenberg

TV Stelzenberg
Abteilung Tischtennis

Bezirksklasse
TV Stelzenberg I - TTC Schönborn  9 : 7
Ein epischer Kampf endete erst nach Mitternacht, und das Schluß-
doppel sicherte den Sieg. Ausgeglichener geht kaum, denn in 15 Sät-
zen entschied nur ein Ballwechsel. Drei Doppel, makellose vier Siege 
in der Mitte und ein ausgeglichenes Ergebnis im hinteren Paarkreuz 
krönten eine ganz starke Mannschaftsleistung. Es läuft besser als 
erwartet, denn das Abstiegsgespenst spukt längst woanders.
Kettenring/Agne (1), Nothof/Stucky (1), Kieferling/Opp (1), Ketten-
ring (-), Nothof (-), Stucky (2), Kieferling (2), Opp (2), Agne (-).
Kreisliga
TV Stelzenberg II - ASV Sembach III  0 : 9
Das Leistungsniveau der unterforderten Spieler des Tabellenführers 
ist einige Etagen höher angesiedelt als die Kreisliga, aber ein Spon-
sor zahlt, damit sie lässig der chancenlosen Konkurrenz die Hintern 
versohlen. Uns blieben nur zwei mickrige Satzgewinne und ein Spiel 
wie eine Wurzelbehandlung: Wenn es hart kommt, soll es wenigstens 
schnell vorbei sein.
Müller/Kadi (-), Maske/Kettenring (-), Rohr/Lössl (-), Müller (-), Kadi (-), 
Maske (-), Kettenring (-), Rohr (-), Lössl (-).
TuS Hohenecken II - TV Stelzenberg II  9 : 2
Das Resultat zeigt nicht, wie wacker sich unsere Zweite schlug, und 
dass einiges mehr möglich war. Allein das vordere Paarkreuz verlor 
vier mal im Entscheidungssatz, lediglich Uwe Müller bezwang die 
Nummer Eins des Gegners. Teamkapitän Sven Maske beschenkte 
sich noch mit einem Sieg zu seinem Geburtstag, aber das war es 
dann auch.
Müller/Kadi (-), Maske/Kettenring (-), Lössl/Martins (-), Müller (1), Kadi 
(-), Maske (1), Kettenring (-), Lössl (-), Martins (-).
Kreisklasse
SV Otterberg III - Stelzenberg III  8 : 0
Spielabsage und Wertung laut Wettspielordnung wegen Nichtantre-
tens durch Spielermangel.

Landfrauenverein Stelzenberg

Vergnügliche 
Kartoffelküche

Der routinierte Kursleiter Jochen 
Laufer verwöhnte mit tatkräftiger 
Unterstützung einiger Landfrauen 
ein Dutzend Damen, darunter 
eine Afghanin, mit Proben aus 
der Kartoffelküche. Mediterrane 

Kartoffelpäckchen mit Schafskäse oder Kartoffelflammkuchen, wie 
im Bild zu sehen, kamen sehr gut an. Zum Jahresschluss wünschen 
wir Euch und Euren Familien ein frohes Weihnachtsfest, ein paar Tage 
mit viel Zeit zum Ausruhen, Genießen und Kräfte sammeln und einen 
guten Start in ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr.

Die Vorstandschaft

Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Kita St. Antonius Queidersbach
Danke für die großzügige Spende dem 

Bämchersholveroi Linne!
Die Queidersbacher KitaKinder wünschen sich mehr Kamishibai 

Bildergeschichten für unser Erzähltheater.
Das gespendete Geld werden wir dafür ausgeben.

Vielen herzlichen Dank für die Spende.
Eine schöne Adventszeit wünschen die Kinder und Erzieherinnen aus 
der Kita St. Antonius Queidersbach

Pfarrei Heiliger Franz von Assisi 
Queidersbach
20 * C + M + B + 22

STERNSINGEN
in Queidersbach

#machtdiewelteinwenigbesser
#hilfthelfen#schenktfreude

#gibthoffnung#machtnemengespaß
#bringtsegen
SEI AUCH DU

EIN STERNSINGER-HELD!
Hast auch du Lust, dabei zu sein? Dann mach einfach mit!!

Unsere Dreikönigs-Aktion findet am Samstag, 8. Januar 2022 statt.
Wir brauchen viele Jungs und
Mädchen und Jugendliche als

Segensbringer, gerne auch einige
Eltern oder Großeltern

als Begleitpersonen.
Ich freue mich, wenn du dich bei mir, Silke Lelle (Tel: 06371 60647),

meldest, natürlich auch, wenn deine Eltern Fragen haben.
Zum Kleider/Kronen-Abholen und weiterer Absprache treffen wir 

uns am Donnerstag, 6. Januar, 17.00 Uhr in der Queidersbacher 
Kirche.

Kath. Kirchengemeinde  
St. Josef, Trippstadt

Gottesdienste
Sonntag, 12.12.2021
9.30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 19.12.2021
9.30 Uhr Heilige Messe für die Pfarrei
Gottesdienste in Maria Schutz ab 11.12.2021
Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag 11.00 Uhr
Für die Gottesdienste am Wochenende ist eine Voranmeldung im 
Pfarrbüro erforderlich. Bitte tragen Sie einen medizinischen Mund- 
und Nasenschutz und halten Sie Abstand.
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Heiligabend, 24.12.2021
um 16:00 Uhr ökumenischer Familiengottesdienst mit Krippen-
spiel in der protestanischen Kirche
um 18:00 Uhr
Christmette in der katholischen Kirche
1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.2021
um 11:00 Uhr Heilige Messe
Heiligabend
Wir laden zum ökumenischen Familiengottesdienst mit Krippen-
spiel um 16:00 Uhr in die protestantischen Kirche ein.
Die Christmette findet um 18:00 Uhr in der katholischen Kirche 
statt. Ab ca. 17:45 Uhr spielen Herr Eduard Bonk und Anne Degen 
bekannte Weihnachtslieder auf der Geige.
Um möglichst vielen Personen eine Teilnahme zu ermöglichen, bit-
ten wir um Anmeldung im Pfarrbüro. Seien Sie spätestens 10 Minu-
ten vor Beginn des Gottesdienstes in der Kirche. Danach werden 
reservierte Plätze, die noch nicht eingenommen wurden, an Perso-
nen vergeben, die nicht angemeldet sind. Bringen Sie sicherheitshal-
ber eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske mit.
sternsinger
Die Sternsingeraktion steht 2022 unter dem Motto „Gesund werden - 
gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Wegen der Corona Pande-
mie werden die Sternsinger im Januar nicht wie gewohnt von Haus 
zu Haus gehen können. Deshalb erhalten alle Haushalte in Schopp 
eine „Segenspost“ mit Weihnachtsgrüßen und Gottes Segen für das 
Jahr 2022. Ihre Spende für die Sternsingeraktion können Sie online 
(https://www.sternsinger.de/spenden/spendenformular/), per Bank-
überweisung oder in der dem Segenspaket beiliegenden Spenden-
tüte in den Gottesdiensten bis Ende Februar oder bei Frau Andrea 
Kupper, Ringstraße 12 abgeben!

barbara-Fest gefeiert

Die Pfarrgemeinde St. Valentinus in Bann setzte auch in diesem Jahr 
die alte Tradition des Barbaratages fort und feierte coronabedingt in 
kleinerem Rahmen das Barbara-Fest. Zuerst beteten die Gläubigen in 
der Kirche einer Andachtsfeier, danach traf man sich an der uralten 
Barbarakapelle am südlichen Ortsausgang, wo Pfarrer Udo Stenz die 
Barbarazweige segnete, die in warmes Wasser gestellt am Heiligen 
Abend erblühen werden. Dieses alte Brauchtum geht zurück auf die 
Legende der hl. Barbara, die wegen ihres christlichen Glaubens den 
Märtyrertod erlitt.Auf dem Weg ins Gefängnis nahm sie einen Kirsch-
zweig mit in den Kerker, dieser erblühte dann an ihrem Todestag mit-
ten im Winter. Dies war ein Symbol der Auferstehung. In Bann wird 
seit Jahrhunderten die hl.Barbara als Schutzpatronin der Bergleute 
und Kanoniere verehrt. Deshalb waren auch drei als Bergleute ver-
kleidete Männer dabei, um die Tradition des ehemaligen St.Barbara-
Vereins fortzusetzen. (ge)

Prot. Kirchengemeinde  
schopp-Linden-Krickenbach

gottesdienste zum 3. advent
Wochenspruch: „Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr 
kommt gewaltig.“ (Jesaja 40,3.10)
sonntag, 12. dezember 2021:
9.30 Uhr Queidersbach, Rathaus (nur 3G)
10.30 Uhr Krickenbach (nur 3G)

Da wir auch dieses Jahr die Kirche nicht heizen dürfen, bitten wir Sie, 
sich warm anzuziehen.
Das Pfarrbüro in Trippstadt ist dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet und befindet sich im Rathaus, Amtszimmer.
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 06306/481.
Ausserhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an das Zentral-
büro Maria Schutz, Kaiserslautern, Telefon: 0631/34121-0.
E-mail: pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-speyer.de

Kath. Kirchengemeinde  
Hl. namen Jesu Landstuhl

samstag, 11.12.2021
16.00 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Beichtgelegenheit
17.30 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Vorabendmesse
18.00 Uhr bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Vorabendmesse, 
davor ab 17.15 Uhr Beichtgelegenheit
18.00 Uhr bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Kindergottesdienst 
im Pfarrheim
19.00 Uhr mittelbrunn, St. Joseph, Vorabendmesse
sonntag, 12.12.2021
09.00 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Heilige Messe
09.00 Uhr Hauptstuhl, St. Ägidius, Heilige Messe
09.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Heilige Messe mit Taufe 
der Kinder Svea Bettinger und Leon Heil
10.30 Uhr Landstuhl, St. Markus, Heilige Messe
10.30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Heilige Messe mit Taufe des Kindes 
Hailey Sofie Unold
18.00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse
anmeldung für die Weihnachtsgottesdienste
Wir bitten um frühzeitige Anmeldung zu den verschiedenen Weih-
nachtsgottesdiensten bis spätestens Sonntag, den 19.12.2021. Die 
Anmeldungen können telefonisch, per Email oder auch mit Anmel-
dezetteln erfolgen. Diese liegen in den jeweiligen Kirchen aus und 
können direkt vor Ort ausgefüllt, dem Empfangsdienst übergeben 
oder in der Sakristei abgegeben werden. Daueranmeldungen gelten 
für die Weihnachtsgottesdienste nicht.
Pfarrbüro
Das zentrale Pfarrbüro in Landstuhl (Luitpoldstr. 10) ist momentan 
für Besucher geschlossen.
Sie können das Pfarrbüro weiterhin per E-Mail (pfarramt.landstuhl@
bistum-speyer.de) oder telefonisch während den „Öffnungszeiten“ 
(06371-6198950) erreichen.
Die „Öffnungszeiten“ sind: Montag-Donnerstag von 09.00-12.00 Uhr 
und freitags von 14.00-17.00 Uhr.
Falls Sie etwas abholen oder bringen möchten, klingeln Sie bitte an 
der Haustür des Pfarrbüros. Wir öffnen dann ein Fenster.

Pfarrei Heiliger Franz von assisi 
Queidersbach

sternsingeraktion in Queidersbach
- anmeldung erforderlich
Unter dem Motto „Gesund werden, gesund bleiben. Ein Kinderrecht 
weltweit“ werden am Samstag, 8.Januar 2022 wieder die Sternsinger 
durch die Queidersbacher Straßen ziehen und den zuvor angemel-
deten Häusern den Segen spenden und Geld für Kinder in Not sam-
meln.
Die Häuser in der Kirchstraße werden am Montag, 10.Januar von den 
Kita-Kindern besucht.
Wichtig ist, dass ALLE, die einen Besuch wünschen, sich telefonisch 
(46390) oder per E-Mail im Pfarrbüro (pfarramt.queidersbach@bis-
tum-speyer.de) bis spätestens 21.Dezember anmelden müssen!
Die Sternsinger freuen sich über alle, die ihnen die Tür öffnen wollen!

Kath. Kirchengemeinde  
st. bonifatius schopp

Herzliche einladung zu folgenden gottesdiensten 
und Veranstaltungen

Freitag, 10.12.2021
um 18:00 Uhr Adventsandacht im Pfarrheim
mittwoch, 15.12.2021
um 18:30 Uhr Heilige Messe
sonntag, 19.12.2021
um 11:00 Uhr AMT



 Amtsblatt
Verbandsgemeinde Landstuhl

mit den amtlichen bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Landstuhl

Besuche in der Verwaltung  
nur noch nach Terminvereinbarung  
und unter Einhaltung der 3G Regel

Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes gilt ab sofort in Einrichtungen der 
öffentlichen Verwaltung, also auch im Rathaus in Landstuhl, im Gebäude der Werke und 
des Meldeamts, des Standesamts und der Tourist-Information die 3G Regel. Darauf hat 
Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt hingewiesen. Die Besucherinnen und Besucher der 
Verwaltung müssen darüber hinaus ab sofort telefonisch oder über die Internetseite der 
Verbandsgemeinde einen Termin ausmachen.

Die einzelnen Dienststellen sind wie folgt zu erreichen:

Das Rathaus in der Kaiserstr. 49 in Landstuhl
06371/83-0

06371/83-110
06371/83-111
06371/83-491

Das Einwohnermeldeamt in der Bahnstraße 80 in Landstuhl und die Sprechstunden in 
den Ortsgemeinden

06371/83-125
oder vorzugsweise online unter www.landstuhl.de 

Das Standesamt in der Kirchenstraße 41 in Landstuhl
06371/83-121

oder vorzugsweise online unter www.landstuhl.de 

Die Verbandsgemeindewerke und die Stadtwerke Landstuhl in der Bahnstraße 80 in 
Landstuhl

06371/83-300
oder vorzugsweise online unter www.landstuhl.de 

Die Telefonnummern werden auch an den Eingängen der einzelnen Dienststellen aus-
hängen. 
Bitte halten Sie beim Betreten Ihren Impf-, Genesenen- oder Testnachweis bereit.

Der Bürgermeister dankt allen Bürger*innen für ihr Verständnis in dieser schwierigen 
Zeit.

Ausgabe 49

Jahrgang 2021

Mittwoch, 8. Dezember 2021
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Öffnungszeiten - Sprechstunden

Verbandsgemeinde
Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung

Kaiserstraße 49, Landstuhl
Montag - Mittwoch v. 08.30 - 12 Uhr u. 14 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr durchgehend geöffnet.
Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr
Telefon: 06371/83 - 0, Telefax: 06371/83 - 101
E-Mail: vg@landstuhl.de

Öffnungszeiten des Sozialamtes
Montag - Mittwoch, Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr, nachmittags 
geschlossen. Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr durchgehend

Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes
Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von08.30 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr, Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr
Nur nach telefonischer oder online Terminvereinbarung, 
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Öffnungszeiten des Standesamtes
„Alte Rentei“, Kirchenstraße 41
Montag-Mittwoch, Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, nachmittags 
geschlossen. Donnerstag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr durchgehend.
Online-Terminvereinbarung unter www.landstuhl.de

Sprechstunden der Verwaltung in den 
Ortsgemeinden

Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr
Nur nach telefonischer oder online Terminvereinbarung, 
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde  
der Gleichstellungsbeauftragten der 

Verbandsgemeinde Landstuhl Silke Wallé
Jeden letzten Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, Rathaus, Kai-
serstraße 49, Landstuhl, Zimmer 127 (1. OG) oder nach telefonischer 
Vereinbarung Tel. 06371 / 83110, gleichstellung-vglandstuhl@web.de

Sprechstunde des Beirates für Migration und 
Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration 
des Landkreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von 
16:00 bis 18:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 
0159/04094168 oder 0631/7105-414 mit Herrn Sofronios Spytali-
makis in der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 67657 
Kaiserslautern, Zimmer 120 statt. Vorherige Terminvereinbarung für 
die Verbandsgemeinde Landstuhl bei Herrn Sofronios Spytalimakis 
unter 0159/04094168 oder Herrn Mario Faß unter 0175/3662818.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:

peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@

landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme bit-

ten wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten Word97-
2003 (doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z oder Adobe-PDF an uns zu 
senden. Die Größe einzelner Emails darf 7 MB nicht überschreiten.

Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online

Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.land-
stuhl.de. Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken Sie 
auf der Startseite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. Die gewünschte 
Ausgabe können Sie dann zum Lesen als PDF-Datei auf Ihren PC her-
unterladen. Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte 
an die Amtsblatt-Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, 
Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer 0631/369-2224
e-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, 
Oberarnbach
Herr Achim Opp 06371/9229-230, E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Öffungszeiten: Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr, Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten: werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke  
und Stadtwerke Landstuhl

Wasserversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
...................................................................................................Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, 
Kindsbach, Mittelbrunn, Oberarnbach und der Sickingenstadt Land-
stuhl .........................................................................................Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, 
Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt (WVE Stadtent-
wässerung) ............................................................................ Tel.: 0631 / 3723-0

Rufbereitschaft  der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) .......................................................Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, 
Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 
0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Haupt-
stuhl (Pfalzgas) ....................................................................Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden 
Kindsbach und Mittelbrunn ...........................................Tel.: 06371/912250

Sauna- und Wellnessanlage Cubo
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 10-22 Uhr
Freitag bis Samstag: 10-23 Uhr
Sonn- und Feiertage: 10-20 Uhr

Tickets können unter www.landstuhl.de gebucht werden.
Kontakt
Kaiserstraße 126, 66849 Landstuhl, E-Mail cubo@landstuhl.de
Telefon 0 63 71 - 13 05 71

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.

nur nur 

nach nach 

Terminvereinbarung

Terminvereinbarung
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Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und halten 
Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Haushaltsplan 2022 des Schulzweckverbandes IGS Landstuhl
2. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2020 (Nur Ver-

bandsversammlung)
3. Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen mit Wär-

merückgewinnung, IGS - Auftragsvergabe (Nur Verbandsver-
sammlung)

4. Verschiedenes
4.1 Anfragen gemäß § 18 Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 06.12.2021
gez. Dr. Degenhardt

Verbandsvorsteher

Vollzug der Gemeindeordnung
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung 

durch das Rechnungsprüfungs- und 
Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung 

Kaiserslautern
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Landstuhl hat 
in seiner Sitzung am 24.11.2021 den Bericht über die Prüfung der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung durch das Rechnungsprüfungs- 
und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Kaiserslautern zur 
Kenntnis genommen.
Die Prüfungsmitteilung sowie die Stellungnahme der Gemeindever-
waltung liegen in der Zeit von

Donnerstag, dem 09. Dezember
bis einschl. Freitag, dem 17. Dezember 2021

während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, in Zimmer Nr. 103, zur Einsicht 
öffentlich aus.

Landstuhl, den 01.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung zur Telefonkonferenz
Die Mitglieder des Hauptausschusses der Verbandsgemeinde Land-
stuhl wurden zu einer Sitzung in Telefonkonferenz eingeladen auf

Donnerstag, den 09.12.2021, 18:30 Uhr.
Die Beschlüsse sollen gem. § 35 Abs. 3 GemO per Telefonkonferenz 
herbeigeführt werden.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen mit Wär-

merückgewinnung, Grundschule Trippstadt - Auftragsvergabe
2 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
2.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
2.2 Mitteilungen der Verwaltung
Für die Teilnahme an der Telefon-/Audiokonferenz gehen Sie bitte 
wie folgt vor:
1. Wählen Sie sich zum vereinbarten Zeitpunkt (Donnerstag, 

09.12.2021, 18:30 Uhr) per Telefon mit der Einwahlrufnummer 
0692 0009800 in die Telefonkonferenz ein.

2. Geben Sie den Konferenz-Code 6191779848 gefolgt von # ein.
Landstuhl, den 02.12.2021

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweck-
verbandes Integrierte Gesamtschule Landstuhl wurden zu einer Sit-
zung eingeladen auf

Mittwoch, den 15.12.2021, 16:00 Uhr,
im großen Sitzungssaal des Rathauses, Kaiserstraße 49, 66849 Land-
stuhl.
Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Coronabekämpfungsver-
ordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für die Sitzung die 
3G-Regel.
Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen einen offi-
ziellen negativen Testnachweis vorlegen, der nicht älter als 24 Stun-
den sein darf.
Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest ist nicht zulässig.
Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Testnachweis.
Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und halten 
Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!
Tagesordnung:
Nicht öffentlicher Teil
1. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2020
Öffentlicher Teil
2. Beratung und Schlussbericht des Jahresabschlusses 2020

Landstuhl, den 06.12.2021
gez. Hans-Josef Crusius

Vorsitzender

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Schulträgerausschusses und der Verbandsver-
sammlung des Schulzweckverbandes Integrierte Gesamtschule 
Landstuhl wurden zu einer gemeinsamen Sitzung eingeladen auf

Mittwoch, den 15.12.2021, 18:00 Uhr,
im großen Sitzungssaal des Rathauses, Kaiserstraße 49, 66849 Land-
stuhl.
Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Corona-Bekämpfungsver-
ordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für die Sitzung die 
3G-Regel.
Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen einen offi-
ziellen negativen Testnachweis vorlegen, der nicht älter als 24 Stun-
den sein darf.
Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest ist nicht zulässig.
Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Testnachweis.

Herausgeber und
verantwortlich für Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt, 
den amtlichen und Verbandsgemeinde Landstuhl, 
nichtamtlichen Teil: Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl

Redaktion:  Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit, 
Stefanie Jung und Lisa Hoim

Redaktionsschluss: montags 10 Uhr (außer Feiertagen)

Druck: Druckhaus WITTICH KG 
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG 
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2  
 (Industriepark Region Trier, IRT)

Verantwortlich Melina Franklin, 
für Anzeigen: unter der Anschrift des Verlages

Erscheinungsweise: wöchentlich mittwochs

Zustellung:   Kostenlose Zustellung an alle Haus- 
halte, Einzelbezug über den Verlag

Reklamationen Tel. 06502 9147-0 
Vertrieb: E-Mail: service@wittich-foehren.de

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige Anzei-
genpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung 
ohne Verschulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, 
Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Impressum



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 4 Ausgabe 49/2021 - Mittwoch, 8. Dezember 2021

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentlichung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher stellt 
die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen der Verletzung 
eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme durch Dritte ist der Einreicher 
zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. Dazu zählen auch Kosten der Rechtsver-
folgung.

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Landstuhl stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Abteilung 4 - Bauen und Umwelt, Fachbereich Tief-
bau

eine/n Bachelor/Master of Engineering (B.Eng.) im Fach Bauingenieurwesen 
bzw. vergleichbarer Studiengang

einer Diplom-Ingenieurin / eines Diplom-Ingenieurs (m/w/d)
oder

eine/n Tiefbautechniker(in)/Tiefbaumeister(in) (m/w/d)
ein.
Das Beschäftigungsverhältnis erfolgt unbefristet und grundsätzlich in Vollzeit (derzeit 39 Stunden wöchentlich). In darlegbaren Aus-
nahmefällen kann/können unter gewissen Umständen auch eine geringfügige, zeitlich befristete Reduzierung der Wochenarbeitszeit 
und/oder ggf. auch Homeoffice-Zeiten in geringerem Umfang in Betracht kommen.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
- die Durchführung und Betreuung von Bau- und Unterhal-

tungsmaßnahmen im Bereich Tiefbau (Straßen- und Wege-
bau, Freianlagen, Stützmauern etc.);

- die Überwachung und Kontrolle der vertragsmäßigen Durch-
führung von Baumaßnahmen;

- die Erstellung von Kostenberechnungen und Ausschrei-
bungsunterlagen;

- die Mitwirkung bei der Auftragsvergabe, der Bauvorberei-
tung und der Baustellenkoordinierung der Maßnahmen;

- die Erstellung von Leistungsverzeichnissen kleinerer Maß-
nahmen;

- die Abnahme und Qualitätskontrollen sowie die Rechnungs-
prüfungen.

Folgende fachliche und persönliche Qualifikationen erwar-
ten wir:
• ein abgeschlossenes Studium im Studiengang Bauingeni-

eurswesen, möglichst mit Schwerpunkt Tiefbau;
alternativ

• eine abgeschlossene Ausbildung/Fortbildung zum 
Tiefbautechniker(in)/Tiefbaumeister(in)

• Erfahrung im allgemeinen Tief- und Straßenbau;
• Kenntnisse in den einschlägigen Vorschriften des Erd- und 

Straßenbaus;
• Erfahrungen im Vergabewesen, der HOAI und des Vertrags-

rechts sind wünschenswert;
• den Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B.
Nach der Einarbeitung erwarten wir eine selbstständige Pro-
jektbearbeitung, beginnend mit der Grundlagenermittlung und 
Konzepterstellung über die Entwurfsphase bis zur Ausführung. 
Wir setzen die Fähigkeit voraus, eigenständig wie auch im Team 

interdisziplinär bzw. in Projekten zusammenzuarbeiten. Außer-
dem erwarten wir neben den genannten Voraussetzungen ein 
hohes Maß an Motivation, zeitlicher Flexibilität, Belastbarkeit und 
ein überzeugendes positives Auftreten.
Das bieten wir:
• ein interessantes Aufgabengebiet, in dem Sie Leistungsbe-

reitschaft, Kreativität sowie weitgehend selbstständiges und 
verantwortungsbewusstes Handeln umsetzen können,

• einen mit moderner Technik ausgestatteten Arbeitsplatz,
• ständige Weiterbildung im Aufgabenbereich,
• eine Vergütung nach den Bestimmungen des TVöD, abhän-

gig von den jeweiligen persönlichen Qualifikationsvoraus-
setzungen, bis maximal Entgeltgruppe 10.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Qualifikation 
und Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Verbandsgemeinde Landstuhl gewährleistet die berufliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von 
Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht.
Für fachliche Fragen steht Ihnen Herr Bauamtsleiter Heiko West-
rich, Tel.: 06371/83-140 und für Personalfragen Herr Stephan 
Bizuga, Tel.: 06371/83-217, gerne zur Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden 
Sie bitte bis spätestens 17. Dezember 2021 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per Email an

bewerbung@landstuhl.de
Landstuhl, den 25.11.2021
gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister

Übersicht über zentrale Änderungen  
in der 29. CoBeLVO

Die 29. CoBeLVO Verordnung tritt am 4. Dezember 2021 in Kraft 
und mit Ablauf des 1. Januar 2022 außer Kraft. Mit der Verordnung 
werden die Bund Länder Beschlüsse vom 2. Dezember 2021 und die 
damit erforderlichen verschärften Maßnahmen umgesetzt.
I. Allgemeine Regelungen
Einführung einer 2G+-Regelung
Der Zugang zu den Innenbereichen zahlreicher Einrichtungen und 
Veranstaltungen ist nur noch geimpften oder genesenen Personen 
oder diesen gleich gestellten Personen möglich, die zusätzlich noch 
über einen aktuellen negativen Testnachweis verfügen müssen 
(2G+-Regelung).
Ausnahmen hiervon bestehen für Minderjährige:
• Kinder bis 12 Jahre und 3 Monaten gelten nach wie vor als 

geimpft und benötigen auch keinen zusätzlichen Testnachweis.

• Ältere Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die 
geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen sind, 
benötigen - trotz der 2G+-Regelung - keinen zusätzlichen nega-
tiven Testnachweis.

• Ältere Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die 
nicht geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen 
sind, dürfen (bis zu einer Höchstanzahl von 25) ebenfalls an-
wesend sein, wenn sie einen aktuellen Testnachweis vorweisen 
können 3 G Regel)

In den Bereichen, in denen grundsätzlich die 2G+-Regelung gilt, 
entfällt die zusätzliche Testpflicht ausnahmsweise für alle geimpf-
ten, genesenen oder gleichgestellten Personen (also auch für die 
Voll-jährigen) dann, wenn sichergestellt ist, dass die Maskenpflicht 
durchgängig eingehalten wird, d.h. die Maske von allen anwesenden 
Personen auch nicht zeitweise - z. B. für den Verzehr von Speisen und 
Getränken - abgelegt wird.
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(10) Soweit in dieser Verordnung das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1, 
die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2, die Pflicht zur Kontakterfas-
sung nach § 3 Abs. 4 Satz 1 sowie die Testpflicht nach § 3 Abs. 5 Satz 
1 angeordnet ist oder die Teilnahme an einem Angebot oder die Nut-
zung oder der Besuch von Einrichtungen eine Immunisierung vor-
aussetzt, obliegt den nutzenden Personen der jeweiligen Angebote 
die Einhaltung und den anbietenden Personen oder Einrichtungen 
die Kontrolle dieser Pflichten.
Personenbegrenzung für nicht immunisierte Personen im öffent-
lichen Raum, § 4 Abs. 1
Entsprechend der Vorgaben der Bund-Länder-Beschlüsse gilt für 
nicht immunisierte Personen im öffentlichen Raum: Es ist nur Kontakt 
zu lässig mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie höchs-tens 
2 Personen eines weiteren Hausstandes. Kinder bis zum 14. Lebens-
jahr zählen nicht mit.
3 G für Verwaltungsbesuche
Neu eingefügt wurde Paragraf § 4 Abs. 5:
(5) In Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung gilt unbeschadet 
des Selbstorganisationsrechts des Landtags in geschlossenen Räu-
men für Besucherinnen und Besucher die Testpflicht nach § 3 Abs. 
5 Satz 1.
Damit haben die Verwaltung nunmehr eine Rechtsgrundlage, um 
von nicht immunisierten Besuche-rinnen und Besuchern einen Test 
zu verlangen. Die Landesregierung ist damit einer Forderung der 
kommunalen Spitzenverbänden nachgekommen.
Bestattungen, § 4 Abs. 9
Bei Bestattungen gilt nunmehr durchgängig die Maskenpflicht 
(zuvor konnte diese entfallen, wenn unter Wahrung des Abstandsge-
botes ein fester Platz eingenommen werden konnte).
Veranstaltungen, § 5
Innenbereich (geschlossene Räume)
Für Veranstaltungen im Innenbereich gilt nunmehr 2G-Plus. D.h., 
teilnehmen können grundsätzlich nur geimpfte, genesen oder die-
sen gleichgestellte Personen. Für nicht immunisierte Minderjährige 
wurde nunmehr eine Personenbegrenzung auf bis zu 25 eingeführt, 
§ 5 Abs. 1 Satz 2.
Für diesen Personenkreis gilt
- die Maskenpflicht (kann entfallen beim Verzehr von Speisen und 

Getränken)
- Kontakterfassungspflicht
- Testpflicht - auch für geimpfte, genesen oder diesen gleichge-

stellten volljährigen Personen.
Die Testpflicht kann entfallen, wenn sichergestellt ist, dass die Mas-
kenpflicht durchgängig eingehalten wird.
Weihnachtsmärkte = Veranstaltungen im Freien unter 1000 Zuschau-
erinnen und Zuschauern, § 5 Abs. 4
Es gilt 2G. Teilnehmen dürfen nur geimpfte, genesene oder diesen 
gleichgestellte Personen. Darüber hinaus können auch nicht immu-
nisierte Minderjährige in unbegrenzter Personenzahl teilnehmen.
Es gilt die Maskenpflicht (entfällt beim Verzehr von Speisen und 
Getränken).
Weitere Schutzmaßnahmen können angeordnet werden.
Veranstaltungen im Freien unter 1000 Zuschauerinnen und 
Zuschauer mit festen Sitzplätzen oder auf Basis einer Einlasskontrolle 
oder auf Basis zuvor gekaufte Tickets, § 5 Abs. 2
Teilnehmen dürfen nur geimpfte, genesene der oder diesen gleich-
gestellte Personen. Zudem dürfen in unbegrenzter Zahl nicht 
immunisierte Minderjährige teilnehmen, sofern diese über einen 
Test-nachweis verfügen.
Es gelten:
- Maskenpflicht (entfällt beim Verzehr von Speisen und Geträn-

ken)
- Kontakterfassungspflicht
Großveranstaltungen (Innenbereich oder im Freien); § 5 Abs. 3
Nehmen mehr als 1000 Personen teil, ist die zulässige Höchstzahl der 
Zuschauerinnen oder Zuschauer bzw. Teilnehmerinnen oder Teilneh-
mer auf 30 % der Gesamtkapazität zu beschränken. In geschlossenen 
Räumen gilt zudem eine Zuschauer- oder Teilnehmerobergrenze von 
5000 Personen und im Freien eine Obergrenze von 10.000 Personen.
Religionsausübung, § 6
Der bisherige § 6 Abs. 4, wonach das Abstandsgebot entfallen durfte, 
wenn nur immunisierte Personen teilnehmen und die Maske bei Ein-
nahme eines festen Sitzplatzes entfallen durfte, wurde gestrichen. In 
geschlossenen Räumen gilt nunmehr durchgängig das Abstandsge-
bot und die Maskenpflicht.

Personen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben, sind von 
der 2G+ Testpflicht ausgenommen.
Die 2G+-Regelung gilt in folgenden Bereichen:
• Veranstaltungen in geschlossenen Räumen,
• körpernahe Dienstleistungen, bei denen die Maske nicht getra-

gen werden kann,
• Innengastronomie,
• Erbringung präsenter sexueller Dienstleistungen,
• Hotels und Beherbergungsbetriebe,
• Reisebus- und Schiffsreisen,
• Sportausübung im Amateur- und Freizeitsport im Innenbereich,
• Innenbereich von Schwimmbädern und Thermen,
• Innenbereich von Kinos, Theatern, Konzerthäusern, Kleinkunst-

bühnen und ähnlichen Kultureinrichtungen,
• den Innenbereich von Freizeiteinrichtungen,
• Spielhallen und Spielbanken,
• den Innenbereich von Zoos,
• den außerschulischen Musik- und Kunstunterricht im Innenbe-

reich,
• den Proben- und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur im 

Innenbereich,
• Innenbereich von Museen und Ausstellungen.
2 G im Außenbereich
Im Außenbereich gilt die 2G-Regelung. Ausnahmen von diesen 
Regeln gibt es für Kinder unter 12 Jahren, die keinen Test benötigen, 
sowie für ungeimpfte Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 
Jahre. Für Letztere gilt die 3G-Regel.
II. Konkrete Änderungen (Auswahl)
Im Einzelnen wurden Insbesondere wurden folgende Regelungen 
nunmehr in der 29. Verordnung vorgesehen:
§ 3 Allgemeine Schutzmaßnahmen, Begriffsbestimmungen
Ausnahmen von der Maskenpflicht und dem Abstandsgebot für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter § 3 Abs. 3 Nr. 4: Es ist weiterhin für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Ausnahme von Abstandsge-
bot in der Maskenpflicht vorgesehen, jedoch geht dieses nur noch, 
solange kein Kontakt zu Kundinnen und Kunden oder Besucherin-
nen und Besuchern besteht. Die Option, dass die Maskenpflicht und 
das Abstandsgebot entfallen dürfen, wenn anderweitige geeignete 
Schutzmaßnahmen getroffen werden, wurde gestrichen.
Testnachweise § 3 Abs. 5
Zulässig für den Testnachweis ist nunmehr wie gehabt der 48 Stun-
den gültige PCR-Test (§ 3 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2) sowie Tests gemäß § 3 
Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. § 2 Nr. 7 SchAusnahmV.
Ein Testnachweis kann somit wie folgt erbracht werden:
• Testung vor Ort unter Aufsicht desjenigen, der Adressat der 

konkreten Schutzmaßnahme ist (beobachteter Selbsttest): Ein 
beobachteter Selbsttest ist sowohl für minderjährige als auch 
für volljährige Personen zulässig. Über diesen Test darf keine 
Bescheinigung erstellt werden. Der negative Test gilt nur an dem 
Ort, an dem die Testung beaufsichtigt wurde.

• Testung durch fachkundiges Personal im Rahmen der betriebli-
chen Testung: Eine Bescheinigung über das Testergebnis kann 
vom Arbeitgeber dann ausgestellt wer-den, wenn die zugrun-
deliegende Testung im Rahmen der betrieblichen Testung durch 
Personal erfolgt, das die dafür erforderliche Ausbildung oder 
Kenntnis und Erfahrung besitzt. Es gilt ein Vier-Augen-Prinzip, 
d.h. die Testung muss von einer weiteren Person durchgeführt 
oder vor Ort überwacht werden. Ein solcher Testnachweis kann 
auch außerhalb der Arbeitsstätte genutzt werden, z.B. im ÖPNV.

• Testung durch Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der 
Coronavirus-Testverordnung: Die Testung kann insbeson-
dere durch Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, Test-
stellen von Rettungs- und Hilfsorganisationen, kommunal 
betriebene Teststellen sowie private Teststellen, die vom öffent-
lichen Gesundheitsdienst mit der Durchführung von Testungen 
beauftragt wurden, vorgenommen werden. Es darf ein 3G-fähi-
ger Testnachweis erstellt werden.

• Außerdem kann der Testnachweis durch einen PCR-Test erbracht 
werden

Kinder bis 12 Jahre unterliegen nicht der Testpflicht, § 3 Abs. 5 Satz 
4 Nr. 2.
Geimpfte und Genesene Personen unterliegen der Testpflicht nur, 
wenn dieses in der Verordnung konkret angeordnet ist. Personen, die 
eine Auffrischungsimpfung nachweisen können, unterliegen nicht 
der Testpflicht, § 3 Abs. 6.
Verantwortlichkeit: Neu eingefügt wurde § 3 Abs. 10
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alleine, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie höchs-
tens mit zwei Personen eines weiteren Hausstandes gemeinsam im 
Außenbereich Sport treiben. Hinzukommen dürfen dabei jedoch 
(unbegrenzt) immunisierte Personen.
Die Beschränkungen gelten nicht für Personen, die von der Regelung 
des Paragrafen 28 b Abs. 1 Infektionsschutzgesetz erfasst sind, sofern 
sie sich nicht selbst sportlich betätigen (z. B. für beruflich tätige Trai-
nerinnen und Trainer sofern sie sich selbst nicht sportlich betätigen).
Schwimm und Spaßbäder, Thermen und Saunen, § 12 Abs. 3
Es gilt 2G+. Nicht immunisierte Minderjährige dürfen ebenfalls 
anwesend sein.
Es gelten
- eine Kapazitätsbegrenzung auf 50 % der sonst üblichen Besu-

cherhöchstzahl
- die Testpflicht auch für geimpfte, genesene oder diesen gleich-

gestellte Personen
- die Kontakterfassungspflicht.
Freizeit, § 13
Freizeitparks, Kletterparks, Minigolfplätze und ähnliche Einrichtun-
gen (Abs. 1)
2G+ im Innenbereich.
Es gelten
- eine Kapazitätsbegrenzung auf 50 % der sonst üblichen Besu-

cherhöchstzahl
- die Maskenpflicht, soweit die Art des jeweiligen Freizeitangebots 

dies zulässt (entfällt beim Verzehr von Speisen und Getränken 
oder bei der eigenen sportlichen Betätigung)

- die Kontakterfassungspflicht
- die Testpflicht, die im Innenbereich auch für geimpfte, genesen 

oder diesen gleichgestellte voll jährige Personen gilt. Die Test-
pflicht kann entfallen, wenn sichergestellt ist, dass die Masken-
pflicht durchgängig eingehalten wird.

Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche 
Einrichtungen (Abs. 2)
2G+
Es gelten
- die Maskenpflicht (entfällt beim Verzehr von Speisen und Geträn-

ken)
- die Kontakterfassungspflicht
- die Testpflicht auch für geimpfte und genesene oder diesen 

gleichgestellte Personen. Die Testpflicht kann entfallen, wenn 
sichergestellt ist, dass die Maskenpflicht durchgängig eingehal-
ten wird.

Zoologische Gärten, Tierparks, botanische Gärten und ähnliche Ein-
richtungen (Abs. 3)
2G+
Es gelten
- eine Kapazitätsbegrenzung auf 50 % der sonst üblichen Besu-

cherhöchstzahl
- die Maskenpflicht (entfällt beim Verzehr von Speisen und Geträn-

ken oder wenn ein fester Platz eingenommen wird)
- die Kontakterfassungspflicht
- die Testpflicht, die im Innenbereich auch für geimpfte, genesen 

oder diesen gleichgestellte volljährige Personen gilt. Die Test-
pflicht kann entfallen, wenn sichergestellt ist, dass die Masken-
pflicht durchgängig eingehalten wird.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege § 15
Neu eingefügt wurde § 15 Abs. 2
(2) Soweit es die besonderen Umstände vor Ort rechtfertigen, kön-
nen durch Allgemeinverfügung der Kreisverwaltungen, in kreisfreien 
Städten der Stadtverwaltungen als Kreisordnungsbehörden, auch 
organisatorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Regelbe-
triebes getroffen werden. Organisatorische Maßnahmen im Sinne 
des Satzes 1 können z.B. konstante Angebots- bzw. Personalzuord-
nungen sein, die aber nicht einer pädagogischen Gruppe entspre-
chen müssen. Zugunsten der Umsetzung der organisatorischen 
Maßnahmen kann das Betreuungsangebot in den Bring- und Holzei-
ten eingeschränkt werden. Sofern Spielräume für die Ausgestaltung 
organisatorischer Maßnahmen innerhalb der Einrichtungen gewährt 
sind, sind diese im Einvernehmen mit den Beteiligten vor Ort (Träger, 
Leitung, Elternausschuss) auszugestalten. Werden, etwa auf Grund-
lage des § 24, Betreuungsangebote über Maßnahmen nach Satz 1 
hinaus eingeschränkt, ist eine Notbetreuung nach den Sätzen 5 bis 
7 zuzulassen.

Für Veranstaltungen von Religion und Glaubensgemeinschaften, die 
im Freien stattfinden, gilt nur noch die Maskenpflicht. Die zuvor nor-
mierte Testpflicht wurde gestrichen; § 6 Abs. 4.
Gewerbliche Einrichtungen, § 7 Abs. 1
2 G: Zugang nur noch für geimpfte, genesene oder diesen gleich-
gestellten Personen. Nicht immunisierte minderjährige erhalten 
Zugang, sofern sie über einen Testnachweis verfügen.
Es gelten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht.
Die Betreiber der Einrichtungen haben die Einhaltung der Pflichten 
durch geeignete Maßnahmen stichprobenartig zu kontrollieren.
Ausnahmen
Nicht unter die 2 G-Regelung fallen folgende Betriebe oder Einrich-
tungen des täglichen Bedarfs:
- Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung, 

Getränkemärkte, Verkaufsstände auf Wochenmärkten, soweit sie 
Lebensmittel oder Waren des täglichen Bedarfs anbieten,

- Apotheken, Sanitätshäuser,
- Drogerien, Reformhäuser, Babyfachmärkte,
- Optiker, Hörakustiker,
- Tankstellen,
- Buchhandlungen und Stellen des Zeitungsverkaufs,
- Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte;
- Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und
- der Großhandel.
Personenbegrenzung
In geschlossenen Räumen gilt eine Personenbegrenzung auf 10 m² 
Verkaufsfläche pro Kundin oder Kunde.
Öffentliche Einrichtungen, § 7 Abs. 2
3 G: In geschlossenen Räumen gelten
- das Abstandsgebot
- die Maskenpflicht
- die Personenbegrenzung auf höchstens eine Besucherin oder 

ein Besucher auf 10 m² Besucherfläche
- die Testpflicht.
Gastronomie, § 9
• § 9 Abs. 1: In geschlossenen Räumen gilt 2G+. Für nicht immuni-
sierte Minderjährige gilt eine Personenbegrenzung auf 25.
Es gelten
- die Maskenpflicht (entfällt am Platz)
- die Kontakterfassungspflicht
- die Testpflicht (auch für geimpfte, genesene oder diesen gleich-

gestellte volljährige Personen).
• § 9 Abs. 2: Für Abholsituationen in geschlossenen Räumen gilt 2G. 
Nicht immunisierte Minder-jährige dürfen mit Testnachweis als Kun-
dinnen und Kunden anwesend sein. Es gilt die Maskenpflicht.
• § 9 Abs. 3 Außenbereich: Es gilt 2G. Nicht immunisierte Minderjäh-
rige können mit Testnach-weis anwesend sein.
Es gelten
- die Maskenpflicht für Gäste und Personal (für Gäste entfällt diese 

am Platz)
- die Kontakterfassungspflicht.
Hotellerie Beherbergungsbetriebe, § 10
Es gilt 2G+.
Reisebus- und Schiffsreisen, § 11
2G+ und Begrenzung auf höchstens 25 nicht immunisierte Minder-
jährige.
Bei mehrtägigen Reisen sollen alle 72 Stunden erneute Testung vor-
genommen werden. Diese entfallen, wenn sichergestellt ist, dass die 
Maskenpflicht durchgängig eingehalten wird
Sport, § 12
Innenbereich, § 12 Abs. 1
Im Innenbereich gilt die 2G+-Regelung. Teilnehmen dürfen geimpfte, 
genesene oder diesen gleichgestellte Personen. Volljährige geimpfte, 
genesene oder diesen gleichgestellte Personen benötigen zusätzlich 
einen Testnachweis. Darüber hinaus dürfen bis zu 25 Minderjährige 
teilnehmen, auch wenn diese nicht geimpfte, genesene oder diesen 
gleichgestellte Personen sind. Diese benötigen ebenfalls einen Test-
nachweis.
Die Beschränkung gilt nicht für Personen, die von der Regelung des 
Paragrafen 28 b Abs. 1 Infektionsschutzgesetz erfasst sind, sofern sie 
sich nicht selbst sportlich betätigen.
Außenbereich, § 12 Abs. 2
Sport im Außenbereich ist auch für nicht immunisierte Personen 
zulässig. Es gilt für diese die Kontaktbeschränkung nach § 4 Absatz 
ein Satz 6. Nicht immunisierte volljährige Personen dürfen nur 
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Aus unserer Feuerwehr

Die Übungen unserer Wehreinhei-
ten finden wie folgt statt:

Aktive

Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Bann Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Bann
Hauptstuhl Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Hauptstuhl
Kindsbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Krickenbach
Landstuhl Jeden Dienstag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Landstuhl
Linden Jeden Montag ab 18.30 Uhr, 

Feuerwache Linden
Mittelbrunn Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Mittelbrunn
Oberarnbach Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, 

Feuerwache Oberarnbach
Queidersbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Queidersbach
Schopp Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, 

Feuerwache Schopp
Stelzenberg Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Stelzenberg
Trippstadt Jeden Montag ab 20.00 Uhr, Feuerwache Tripp-

stadt

Jugendfeuerwehren
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Kindsbach Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch 17.30 - 18.30 Uhr, 

Feuerwache Krickenbach
Landstuhl Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Landstuhl
Linden Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr, 

Feuerwache Linden
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Queidersbach
Schopp Jeden Dienstag 17.30 - 19.30 Uhr, 

Feuerwache Schopp
Trippstadt Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Trippstadt

Bambinifeuerwehr

Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 19.00 Uhr, 

Feuerwache Queidersbach

Bürger und ihre Umwelt

Die Abfallwirtschaftseinrichtung des 
Landkreises Kaiserslautern informiert

Termine für die Weihnachtsbaumsammlung 
im Januar 2022

10.01.22 Miesau, Elschbach, Buchholz, 
Bruchmühlbach, Vogelbach

11.01.22 Langwieden, Lambsborn, 
Gerhardsbrunn, Martinshöhe, Bann,
Oberarnbach, Mittelbrunn, Queidersbach

Es gilt wieder die Maskenpflicht für Jugendliche und Erwachsene in 
der Einrichtung, die jedoch während der pädagogischen Interaktion 
entfallen kann (§ 15 Abs. 3).
Neu eingefügt wurde § 15 Abs. 3 Satz 4: Im Rahmen der Betreuung 
von Schulkindern in den Räumlichkeiten der Einrichtung gilt die 
Maskenpflicht für diese Kinder sowie das Personal sowohl in als auch 
außerhalb der pädagogischen Interaktion, soweit durch die Interak-
tion im Einzelfall nicht undurchführbar wird. Dies gilt auch im Falle 
einer gemeinsamen Betreuung von nicht schulpflichtigen und schul-
pflichtigen Kindern.
Zudem wurden Regelungen bezüglich einer möglichen Wahl des 
Elternausschusses per Briefwahl, für Elternversammlungen in den 
Einrichtungen und die Wahlen der Mitglieder des Elternausschusses 
etc. und die Sitzungen des Kitabeirates getroffen.
Außerschulischer Musik- und Kunstunterricht, § 16 Abs. 5
Es gilt im Innenbereich 2G+. Es können zudem bis zu 25 nicht immu-
nisierte Minderjährige teilnehmen.
Es gelten
- die Maskenpflicht
- die Testpflicht auch für geimpfte, genesene oder diesen gleich-

gestellte volljährige Personen. Die Testpflicht kann entfallen, 
wenn sichergestellt ist, dass die Maskenpflicht durchgängig ein-
gehalten wird.

Kultur, § 17
Es gilt im Innenbereich 2G+. Nicht immunisierte Minderjährige kön-
nen mit bis zu 25 Personen teilnehmen.
Es gelten
- die Maskenpflicht
- die Testpflicht auch für geimpfte, genesen oder diesen gleichge-

stellte volljährige Personen. Die Testpflicht kann entfallen, wenn 
sichergestellt ist, dass die Maskenpflicht durchgängig eingehal-
ten wird.

Tourist-Information

Tourist-Informationen  
der Verbandsgemeinde Landstuhl  

und Luftkurort Trippstadt

Mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/99 23 961
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de,
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de

Tourist-Information der Verbandsge-
meinde Landstuhl

Geschäftsstelle Zentrum Pfälzerwald  
Touristik
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de

Öffnungszeiten:
Mo-Sa.: 9.00 -12.00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr.: 13.00 - 16.00 Uhr

Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41 
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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Müllabfuhrtermine
für die 50. Kalenderwoche 2021

Sickingenstadt Landstuhl
-Stadtteil Atzel-

Sickingenstadt Landstuhl
-Stadtteil Melkerei- 

Landstuhl Stadt Bezirk 2 Dienstag 14. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Stelzenberg

Breitenau / Maudensteig

Gemeinde Trippstadt

Langensohl
Gemeinde Trippstadt

Neuhöfertal, Meiserthal
Gemeinde Trippstadt

 Wilensteinerhof

Gemeinde Oberarnbach Montag 13. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Restmülltonne 
Gelber Sack

Dienstag 14. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Mittelbrunn Montag 13. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde  Bann Donnerstag 16. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Hauptstuhl Freitag 17. Dez 21 Biotonne

Gemeinde Kindsbach Dienstag 14. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Dienstag 14. Dez 21

Gemeinde Krickenbach Donnerstag 16. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Linden Donnerstag 16. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Landstuhl Stadt Bezirk 1 Dienstag Restmülltonne 
Gelber Sack

14. Dez 21

Gemeinde Queidersbach Donnerstag 16. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Schopp Donnerstag 16. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Restmülltonne 
Gelber Sack

Donnerstag 16. Dez 21

Gemeinde Stelzenberg Donnerstag 16. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Donnerstag 16. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Mittwoch 15. Dez 21 Biotonne

Gemeinde Trippstadt Mittwoch 15. Dez 21

Restmülltonne 
Gelber Sack

Biotonne

Donnerstag 16. Dez 21

Abfuhrregelung in Wochen mit Feiertag: Fällt der Abfuhrtermin auf 
einen Feiertag, so verschiebt sich diese Abfuhr auf den nächsten 
oder übernächsten Werktag. 
Alle in der gleichen Woche auf den Feiertag folgenden Abfuhren 
werden entweder am regulären Abfuhrtag oder am darauffolgenden 
Werktag durchgeführt. Somit kann auch samstags nachgefahren 
werden.

Bann
Ortsbürgermeister stephan mees
Sprechstunde montags 19.00 - 20.00 Uhr oder nach 
Vereinbarung, E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif

Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

12.01.22 Linden, Krickenbach, Schopp, 
Stelzenberg, Langensohl, Trippstadt,
Johaniskreuz, Waldleiningen, 
Frankenstein, Fischbach

13.01.22 Hochspeyer Enkenbach, Alsenborn
14.01.22 Sembach, Neuhemsbach, Mehlingen

17.01.22 Weilerbach, Rodenbach, Erzenhausen, 
Samuelshof, Eulenbis, Schwedelbach, Pörrbach

18.01.22 Frankelbach, Olsbrücken, Sulzbachtal, Mehlbach, 
Katzweiler, Hirschhorn

19.01.22 Heiligenmoschel, Schallodenbach, 
Schneckenhausen, Niederkirchen,
Heimkirchen, Wörsbach, Morbach

20.01.22 Baalborn, Otterberg, Drehenthalerhof
21.01.22 Otterbach, Sambach

24.01.22 Mackenbach, Kollweiler, Reichenbach – Steegen, 
Fockenberg – Limbach,
Albersbach, Obermohr, Kirchmohr, Schrollbach, 
Reuschbach, Weltersbach

25.01.22 Ramstein, Miesenbach, Kottweiler-Schwanden, 
Steinwenden

26.01.22 Hauptstuhl, Spesbach, Hütschenhausen, Katzen-
bach, Niedermohr

27.01.22 Landstuhl
28.01.22 Kindsbach

Die Weihnachtsbäume (ohne Schmuck und Lametta) sind am 
Abfuhrtag um 6.00 Uhr am Fahrbahnrand (nicht auf Privatgrund-
stücken) bereit zu halten. Außerdem besteht die Möglichkeit, die 
ausgedienten Christbäume an den Grünabfallsammelstellen der 
Gemeinden abzugeben. Auch hier ist zu beachten, dass nur Bäume 
ohne Schmuck und Lametta angenommen werden.

Öffnungszeiten 
Grünabfallsammelstellen

Bann
Dezember
geschlossen

Hauptstuhl
Dezember
geschlossen

Kindsbach
Dezember
geschlossen

Landstuhl
Dezember
geschlossen

Mittelbrunn
ganzjährig geöffnet

Oberarnbach
ganzjährig geöffnet

Schopp
ganzjährig geöffnet

Trippstadt
Dezember
Samstag, 10.00 - 12.00 Uhr

Queidersbach/Linden/Krickenbach
November bis März
Samstag, 10.30 bis 15.00 Uhr
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Hauptstuhl
Ortsbürgermeister gerald Frank bosch
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0171  2029305

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Hauptstuhl wurden 
zu einer Sitzung eingeladen auf

Montag, den 13.12.2021, 19:00 Uhr,
in der Multifunktionshalle, Kaiserstraße 39, 66851 Hauptstuhl.
Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Corona-Bekämpfungs-
verordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für die Sit-
zung die 3G-Regel. Personen, die weder geimpft noch genesen 
sind, müssen einen offiziellen negativen Testnachweis vorlegen, 
der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ein vor Ort durchgeführ-
ter Schnelltest ist nicht zulässig. Geimpfte und genesene Perso-
nen benötigen keinen Testnachweis.
Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und hal-
ten Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Erschließung NBG „Am Kirchhof“

- Vorstellung der Ausführungsplanung
3. Projekt „Breitbandnetzausbau im Landkreis Kaiserslautern“

Zuständigkeitsübertragung auf die Verbandsgemeinde Land-
stuhl gemäß § 67 Abs. 5 GemO

4. Bauangelegenheiten
4.1 Bauantrag

Neubau einer Lagerhalle mit Unterstand, Kaiserstraße
4.2 Bauantrag

Neubau eines Wohnhauses mit einer Garage, Kreuzstraße
4.3 Bauvoranfrage

Neubau eines Wohnhauses und einer Garage, Ludwigstraße
5. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
5.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
5.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
6. Zuschussantrag des Feuerwehr Förderverein Hauptstuhl e.V.
7. Grundstücksangelegenheiten
7.1 Kaufanfrage für ein Grundstück der Ortsgemeinde Hauptstuhl
8. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
8.2 Mitteilungen der Verwaltung

Hauptstuhl, den 02.12.2021
gez. Bosch

Ortsbürgermeister

Öffentliche Zustellung
Der nachfolgend genannte und im Auftrag der Ortsgemeinde 
Hauptstuhl ergangene Bescheid der Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl

- Endgültiger Erschließungsbeitrag Kreuzstraße
vom 25.11.2021, Az.: 4/ÖEB/AA

können folgendem Empfänger nicht zugestellt werden, da dessen 
Aufenthaltsort unbekannt und auch Vertreter oder bevollmächtigte 
Personen nicht bekannt sind:

Herr
Brian Perkins

Letzte bekannte Anschrift: Kreuzstraße 10
66851 Hauptstuhl

Gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungszustellungsgesetz (LVwZG) 
vom 03.04.2014, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005, in der 
derzeit gültigen Fassung, wird der aufgeführte Bescheid hiermit
öffentlich zugestellt.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Manöver/Übungen der Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass vom 
15.11.2021-10.12.2021 Übungen der Bundeswehr durchgeführt 
werden sollen, bei denen auch das Gebiet der Verbandsgemeinde 
Landstuhl betroffen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
Art und Name der Übung: ARTEP- Flinker Greif
Leitung: 7./FschJgRgt 26
Übungsraum: Bann
Truppenstärke: 45 Soldaten
Radfahrzeuge: 8
Kettenfahrzeuge: 7
Erdarbeiten: nein
Einsatz von Übungsmunition
und Handnebel: ja
Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 21.10.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Forstamt Kaiserslautern
Das Forstamt Kaiserslautern teilt mit: Die Bestellfrist für Polterholz 
endet am 17.12.21.

Corona Schnelltest-Stelle in Bann
Bürgerinnen und Bürger können bald auch in Bann einen Corona-
Schnelltest durchführen lassen. Die Praxis „PhysioFit“, Hauptstraße 
46 in Bann, baut zur Zeit eine Schnelltest-Stelle auf. Geplant ist, dass 
über ihre Webseite online ein Termin gebucht werden kann. Wie die 
Inhaberin Yasna Salazar berichtet, werden Termine in der Früh (06:00 
bis 08:00) und am Abend (17:00 - 20:00) angeboten. Nach dem Testen 
kann 15 Minuten später die Bescheinigung mitgenommen werden. 
Die Eröffnung erfolgt in Kürze und wird hier im Amtsblatt veröffent-
licht. Ebenso kann man sich auf der Webseite (www.physiofit-bann.
de) und über Facebook informieren.

Glasfaseranschlüsse in Bann
Um mit schnellem Internet in unserer Verbandsgemeinde versorgt 
werden zu können, benötigen wir eine Anschlussdichte von 40%.
Laut Deutsche Glasfaser liegt die Anschlussdichte in Bann 
momentan bei 18%. Ich bitte deshalb alle Haushalte, sich für 
einen kostenlosen Anschluss an das Glasfasernetz zu entscheiden. 
Unser Ansprechpartner vor Ort ist Herr Wolfram Kuhlmann, Tel. 
0172 2868 449, er kann Ihnen alle Fragen hinsichtlich des FFTH-
Glasfaseranschlusses beantworten.
Servicepunkt Landstuhl
Öffnungszeiten:
Donnerstags, 10:00 - 13:00 Uhr und
14:00 - 17:00 Uhr
Römerstraße 62-64, 66849 Landstuhl
info@deutsche-glasfaser.de 02861 890 60 900
weitere Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de

gez. Stephan Mees, Ortsbürgermeister

Baumpflegearbeiten in Bann
Um der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht nachzukommen 
wurden im Frühjahr Baumkontrollen in der Gemeinde Bann durch-
geführt. Als Ergebnis dieser Kontrolle müssen nun Baumpflege- und 
Baumsanierungsarbeiten (Kronenpflege, Beseitigung von Totholz, 
usw.) durchgeführt werden. Einige wenige Bäume müssen auch 
beseitigt werden. Begonnen wird noch in diesem Jahr an unserer 
Grillhütte. Die Arbeiten in der Gemeinde beginnen Anfang des nächs-
ten Jahres und werden von dem zertifizierten Baumfachbetrieb „Die 
Wipfelstürmer“ aus Krickenbach ausgeführt. Während der Maßnah-
men kann es zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Schon 
jetzt recht herzlichen Dank für ihr Verständnis.
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Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Grundstücksangelegenheiten
1.1 Stellplatz Netzverteiler der Glasfaser
2 Bauangelegenheiten
2.1 BImSch-Antrag_Errichtung und Betrieb einer Lager-, Umschlags- 

und Behandlungsanlage für Abfälle, Industriestraße
3 Neubau von Lärmschutzwänden, Einverständniserklärung
4 Projekt „Breitbandnetzausbau im Landkreis Kaiserslautern“-

Zuständigkeitsübertragung auf die Verbandsgemeinde 
Landstuhl gemäß § 67 Abs. 5 GemO-

5 Einwohnerfragestunde
6 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
6.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
6.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
7 Grundstücksangelegenheiten
7.1 Anfrage Grundstückskauf
8 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
8.2 Mitteilungen der Verwaltung

Kindsbach, den 06.12.2021
gez. Böhlke

Ortsbürgermeister
Organisatorischer Hinweis:
Die Sitzung beginnt um 19:00 Uhr. Der Konferenzraum ist ab 18:50 
Uhr geöffnet. Gerne kann dieser Zeitraum vor der Sitzung genutzt 
werden, um einen Technik-Check durchzuführen.
Einwahllink:
Über den Meeting-Link beitreten:
https://landstuhl.webex.com/landstuhl/j.php?MTID=m781645c9780
899a213a0a098071ac9df. Mit Meeting-Kennnummer beitreten über 
Link https://landstuhl.webex.com
Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 2742 872 4846
Meeting Passwort: 78WTyEm2xPY
Über Telefon beitreten
+49-619-6781-9736 Germany Toll
+49-89-95467578 Germany Toll 2
Zugriffscode: 2742 872 4846
Über Videogerät oder -anwendung beitreten
Wählen Sie 27428724846@landstuhl.webex.com
Sie können auch 62.109.219.4 wählen und Ihre Meeting-Nummer 
eingeben.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Erzählkaffee und Spielstube
Unter der Leitung von Gertrud Schumann findet jeweils donners-
tags zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr der Erzählkaffee statt. 
Geimpfte, genesene oder getestete Senioren, die nicht alleine zu 
Hause sitzen wollen, sind herzlich ins Alte Pfarrheim eingeladen. 
Die Hygienevorschriften sind zu beachten.

Glasfaseranschlüsse in Kindsbach
Um mit schnellem Internet in unserer Verbandsgemeinde ver-
sorgt werden zu können, benötigen wir eine Anschlussdichte von 
40%.
Laut Deutsche Glasfaser liegt die Anschlussdichte in Kindsbach 
momentan bei 20%.
Ich bitte deshalb alle Haushalte, sich für einen kostenlosen 
Anschluss an das Glasfasernetz zu entscheiden. Unser Ansprech-
partner vor Ort ist Herr Wolfram Kuhlmann, Tel. 0172 2868 449, er 
kann Ihnen alle Fragen hinsichtlich des FFTH-Glasfaseranschlus-
ses beantworten.
Servicepunkt Landstuhl
Öffnungszeiten:
Donnerstags, 10:00 - 13:00 Uhr und
14:00 - 17:00 Uhr
Römerstraße 62-64, 66849 Landstuhl
info@deutsche-glasfaser.de 02861 890 60 900
weitere Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de

gez. Knut Böhlke, Ortsbürgermeister

Der genannte Empfänger hat die Möglichkeit, den Bescheid bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl

Abteilung 4, Bauen und Umwelt
Fachbereich ÖEB

Zimmer 219
Kaiserstr. 49

66849 Landstuhl
während den regulären Öffnungszeiten einzusehen und persön-
lich in Empfang zu nehmen. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen 
Corona Maßnahmen. Besuche in der Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl und deren Außenstellen sind ab Montag, 06. Dezember 
grundsätzlich nur noch nach telefonischer oder Online-Voranmel-
dung möglich. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Durch die Zustellung werden Fristen (Dauer der Widerspruchs-
frist) in Gang gesetzt, nach deren Ablauf (Rechtsbehelfsbelehrung) 
der Verlust der diesbezüglichen Rechte droht.

Landstuhl, den 06.12.2021
gez. Im Auftrag

(Agne)

Sonstige amtliche Mitteilungen

Einladung zum Cafe Harmonie!
Liebe Gäste, leider müssen wir unsere geplante Weihnachtsfeier, auf-
grund der schwierigen Corona Lage absagen.
Zum Schutz für alle wollen wir kein Risiko eingehen!
Das Team von Cafe Harmonie grüßt Sie herzlich und bleiben Sie 
gesund!
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit 
und tausend Glückssterne für das Jahr 2022.

Glasfaseranschlüsse in Hauptstuhl
Um mit schnellem Internet in unserer Verbandsgemeinde ver-
sorgt werden zu können, benötigen wir eine Anschlussdichte von 
40%. Laut Deutsche Glasfaser liegt die Anschlussdichte in Haupt-
stuhl momentan bei 15%. Ich bitte deshalb alle Haushalte, sich für 
einen kostenlosen Anschluss an das Glasfasernetz zu entscheiden. 
Unser Ansprechpartner vor Ort ist Herr Wolfram Kuhlmann, Tel. 
0172 2868 449, er kann Ihnen alle Fragen hinsichtlich des FFTH-
Glasfaseranschlusses beantworten.
Servicepunkt Landstuhl
Öffnungszeiten:
Donnerstags, 10:00 - 13:00 Uhr und
14:00 - 17:00 Uhr
Römerstraße 62-64, 66849 Landstuhl
info@deutsche-glasfaser.de 02861 890 60 900
weitere Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de

gez. Gerald Bosch, Ortsbürgermeister

Kindsbach
Ortsbürgermeister Knut böhlke 
Sprechstunde dienstags von 17.00 - 18.00 Uhr und 
nach Vereinbarung im Alten Pfarrheim, Kaiserstr. 77 
www.kindsbach.de 

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung zur Videokonferenz
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Kindsbach wur-
den zu einer Sitzung in Videokonferenz eingeladen auf Dienstag, 
den 14.12.2021, 19:00 Uhr. Die Beschlüsse sollen gem. § 35 Abs. 3 
GemO per Videokonferenz herbeigeführt werden.

geschlossen
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Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Gemeindewerk Krickenbach;

Verkauf des Netzes
Nicht öffentlicher Teil
2. Gemeindewerk Krickenbach;

Vertragsmodalitäten zum Netzverkauf
Krickenbach, den 06.12.2021

gez. Vatter, Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Ablesung der Stromzähler zwischen 
dem 15.12.2021 und 07.01.2022 durch 

die Pfalzwerke Netz AG
Um aufgrund des Netzbetreiberwechsels zum 01.01.2022 eine 
Abgrenzung zwischen den betroffenen Netzbetreibern sicher-
zustellen, erfolgt eine Zählerablesung durch Mitarbeiter der 
Pfalzwerke Netz AG. Eine zusätzliche Ablesung zum 31.12.2021 
Ihrerseits ist nicht erforderlich.
Falls im Hinblick auf die aktuell hohen Corona-Infektionszahlen 
auf Ihren Wunsch eine Vor-Ort-Ablesung verzichtet werden soll, 
ist ebenfalls eine Selbstablesung möglich. In diesem Fall wird 
Ihnen der Mitarbeiter eine Ablesekarte mit weiteren Informatio-
nen zur Zählerstandsübermittlung aushändigen.
Vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen behalten 
wir uns Änderungen der geplanten Vor-Ort-Ablesung vor.

Glasfaseranschlüsse in Krickenbach
Um mit schnellem Internet in unserer Verbandsgemeinde ver-
sorgt werden zu können, benötigen wir eine Anschlussdichte von 
40%. Laut Deutsche Glasfaser liegt die Anschlussdichte in Kricken-
bach momentan bei 19%.
Ich bitte deshalb alle Haushalte, sich für einen kostenlosen 
Anschluss an das Glasfasernetz zu entscheiden. Unser Ansprech-
partner vor Ort ist Herr Wolfram Kuhlmann, Tel. 0172 2868 449, er 
kann Ihnen alle Fragen hinsichtlich des FFTH-Glasfaseranschlus-
ses beantworten.
Servicepunkt Landstuhl
Öffnungszeiten:
Donnerstags, 10:00 - 13:00 Uhr und
14:00 - 17:00 Uhr
Römerstraße 62-64, 66849 Landstuhl
info@deutsche-glasfaser.de 02861 890 60 900
weitere Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de

gez. Uwe Vatter, Ortsbürgermeister

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Kindsbach sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt

eine Jugendbetreuerin /
einen Jugendbetreuer (m/w/d)

im Bereich des Jugendtreffs in Kindsbach.
Das Aufgabengebiet umfasst neben der allgemeinen Kinder- und 
Jugendbetreuung den Aufbau einer Jungengruppe und die Pla-
nung und Durchführung sinnvoller Freizeitgestaltung.
Die Betreuung erfolgt an ein bis zwei Tagen bis zu fünf Stunden 
in der Woche.
Eine pädagogische Vorbildung oder Erfahrung in Kinder- oder 
Jugendarbeit wäre von Vorteil.
Der/die Jugendbetreuer/in wird vom Ortsbürgermeister zur 
ehrenamtlichen Tätigkeit bestellt und erhält eine Aufwandsent-
schädigung gemäß der Hauptsatzung der Gemeinde Kindsbach.
Die Ortsgemeinde Kindsbach unterstützt die berufliche Gleich-
stellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von Schwer-
behinderten werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.
Für Rückfragen steht Herr Ortsbürgermeister Knut Böhlke unter 
der Telefonnummer: 06371/64181 zur Verfügung.
Bitte richten Sie Ihr Bewerbungsschreiben bis zum 17.12.2021 an 
die

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per Email an

bewerbung@landstuhl.de
Kindsbach, den 25.11.2021

gez. Knut Böhlke
(Ortsbürgermeister)

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass Bewerbungsunterlagen aus Kostengrün-
den nicht zurück geschickt werden. Verzichten Sie daher bitte auf 
das Einreichen von Schnellheftern oder Bewerbungsmappen und 
reichen Sie keine Originale ein. Sollten Sie eine Rücksendung der 
Bewerbungsunterlagen wünschen, senden Sie uns bitte einen 
ausreichend frankierten Rückumschlag zu. Anderenfalls werden 
die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Bewerbungsver-
fahrens vernichtet. Bewerbungs- und Reisekosten werden nicht 
erstattet.
Email-Anhänge bitten wir ausschließlich in den Formaten 
Word97-2003 (doc), jpg, gif oder Adobe-PDF an uns zu senden.

Krickenbach

Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung. 
E-Mail: info@uwe-vatter.de, Tel.: 06307 993666
www.krickenbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Krickenbach wur-
den zu einer Sitzung eingeladen auf

Donnerstag, den 16.12.2021, 19:00 Uhr,
in der Mehrzweckhalle, Dorfwiesen 1, 67706 Krickenbach.
Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Corona-Bekämpfungsver-
ordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für die Sitzung die 
3G-Regel.
Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen einen offi-
ziellen negativen Testnachweis vorlegen, der nicht älter als 24 Stun-
den sein darf.
Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest ist nicht zulässig.
Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Testnachweis.
Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und halten 
Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!

Hinweis: Corona-Krise

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des 
Corona-Virus´ nicht oder nur eingeschränkt her-
gestellt oder verteilt werden kann, haben wir alle 
Inhalte online freigeschaltet.

Das Team der LINUS WITTICH Medien KG

Nutzen Sie die Möglichkeit unter: ol.wittich.de 
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Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Stadtrates der Sickingenstadt Landstuhl wurden 
zu einer Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 14.12.2021, 18:30 
Uhr, in die Stadthalle, Kaiserstraße 39, 66849 Landstuhl.
Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Coronabekämpfungs-
verordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für die Sit-
zung die 3G-Regel. Personen, die weder geimpft noch genesen 
sind, müssen einen offiziellen negativen Testnachweis vorlegen, 
der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ein vor Ort durchgeführ-
ter Schnelltest ist nicht zulässig. Geimpfte und genesene Perso-
nen benötigen keinen Testnachweis.
Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und hal-
ten Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Sickingen-

stadt Landstuhl
2. Änderung der Geschäftsordnung der Sickingenstadt Land-

stuhl
3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „DRK“ gem. §§ 13a und 

13 BauGB; Vorhaben - und Erschließungsplan „DRK“; Abwä-
gungs- und Satzungsbeschluss gem. den §§ 3, 4, 4a und 10 
BauGB

4. Vorhabenbezogener Bebauungsplanentwurf „Solarpark 
Am Fleischackerloch“; Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
nach den §§ 3, 4, 4a und 10 BauGB

5. Aufstellung des Bebauungsplans „Innenstadt-Vergnügungs-
stätten, 1. Teiländerung“, Sickingenstadt Landstuhl

6. Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen mit 
Wärmerückgewinnung, KiTa „Wichtelburg“ - Auftragsver-
gabe

7. Projekt „Breitbandnetzausbau im Landkreis Kaiserslautern“
-Zuständigkeitsübertragung auf die Verbandsgemeinde 
Landstuhl gemäß § 67 Abs. 5 GemO-

8. Wiederkehrende Ausbaubeiträge, Beschluss der Satzung für 
den Bereich der Innenstadt mit dem GE Nord

9. Rahmenkonzept Stadthalle Landstuhl
10. Gebührensatzung Stadthalle Landstuhl
11. Schlussbesprechung und Feststellung des Jahresabschlus-

ses 2020 der Stadthalle Landstuhl
12. Errichtung Urnenwände Nummer 06 und 07
13. Einwohnerfragestunde
14. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
14.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
14.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
15. Grundstücksangelegenheiten
15.1 Ankauf von Grundstücken
15.2 Verpachtung von Grundstücksflächen
16. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
16.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
16.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 02.12.2021
gez. Hersina

Stadtbürgermeister

Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO);

hier: Weihnachtsmarkt am Alten Markt  
am 10.12. bis 13.12.2021

Die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl trifft als zustän-
dige Straßenverkehrsbehörde aufgrund der §§ 44, 45, 46 und 47 
der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 06. März 2013 (BGBl. I S. 
367) in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Landesverordnung über die 
Zuständigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVRZustV) vom 12. 
März 1987 (GVBl. S. 46, BS 923-3), der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), in den derzeit 
gültigen Fassungen, im Einvernehmen mit dem zuständigen Stra-
ßenbaulastträger folgende straßenverkehrspolizeiliche

Sickingenstadt Landstuhl
stadtbürgermeister ralf Hersina
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel. 06371 83112
E-Mail:  ralf.hersina@landstuhl.de
www.landstuhl.de

Stadtbücherei der Sickingenstadt 
Landstuhl

Bücher, Tonies, Tiptois und vieles mehr...
Tel.: 06371 14652
Internet: www.stadtbuecherei.landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Mediensuche online
Leserkonto

Onleihe Rheinlandpfalz

Filme kostenlos streamen

Musik-Streaming
Downloads

Bilder leihen wie Bücher!
Gemälde, Zeichnungen, Tel.: 06371 1300880
Internet: www.artothek.landstuhl.de

E-Mail: artothek@landstuhl.de
Im Bürgerhaus, Hauptstr. 3 a in 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Dienstag: 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag, 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Jan. - März: 10.00 - 16.00 Uhr
April - Sept.: 09.00 - 18.00 Uhr
Okt. - Nov.: 10.00 - 16.00 Uhr
Dezember geschlossen
Montags geschlossen (außer an Fei-
ertagen)

Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12 , Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.

Museum der Sickingenstadt

in der Zehntenscheune, 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Bei besonderen Anlässen (Zeiten werden in der Presse 

und an dieser Stelle veröffentlicht).
Für Interessenten, Gruppen und Schulen Anmeldung bei der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Tel. 06371/83-0.
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Nutzungsänderung zu 5 Wohneinheiten mit Lager und Laden
Kaiserstraße

1.7        Bauantrag
Nutzungsänderung Gewerbefläche in Gastronomiefläche
Ludwigstraße

1.8 Bauantrag
Nutzungsänderung EG-Wohnung zu Praxis für Osteopathie 
und Physiotherapie
Breslauerstraße

2. Bauvoranfragen
2.1 Bauvoranfrage

Errichtung von drei Einfamilienhäusern
Friedhofstraße

2.2 Bauvoranfrage
Bau einer Internationalen Kindertagesstätte
Gelände Bischof von Weis Stiftung / ehemalige „Pferdekoppel“

2.3 Bauvoranfrage
Neubau eines Verbrauchermarktes mit Fachmarkt, Abriss 
Bestandsgebäude
Lindenstraße

3. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
4. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 06.12.2021
gez. Hersina

Stadtbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Wochenmarkt der Sickingenstadt 
Landstuhl

Jeden Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr auf dem Lothar-Sander-
Platz vor der Stadthalle.

Aktuell – Ansprechend – Attraktiv

Ho, Ho, Ho, es weihnachtet sehr….
Am Freitag, den 10. Dezember wird die Sickingenstadt weihnacht-
lich verzaubert. An dem 3. Adventswochenende startet der kleine 
Weihnachtsmarkt am Alten Markt und sorgt bis zum 13. Dezember 
für weihnachtliche Stimmung. Los geht es Freitag´s um 17.30 Uhr. 
Stadtbürgermeister Ralf Hersina wird den Markt gemeinsam mit dem 
Fanfarenzug „Sickinger Herolde“ und dem Blasorchester Landstuhl 
eröffnen.

Bis zum Montag sorgt ein abwechslungsreiches Programm, für 
besinnliche Stunden mit schönen Ständen, weihnachtlichen Lecke-
reien und viel Musik.

Für Samstag- und Sonntagnachmittag hat auch der Nikolaus seinen 
Besuch angekündigt. Er wird ab 16.30 Uhr süße Überraschungen für 
die kleinen Besucher*innen des Marktes verteilen.

Das ausführliche Programm mit allen Musikdarbietungen sowie dem 
kulinarischen Angebot und den Verkaufshütten finden Sie auf der 
Homepage der Verbandgemeindeverwaltung Landstuhl sowie in der 
Anzeige des Amtsblattes.

Öffnungszeiten:
Freitag: 17.30 bis 22.00 Uhr
Samstag: 14.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag: 14.00 bis 22.00 Uhr
Montag: 17.00 bis 22.00 Uhr

Zutritt nach der 2G Regel und Maskenpflicht!

Anordnung
1. Anlässlich des Weihnachtsmarktes der Sickingenstadt Landstuhl 

2021 wird von Donnerstag, 09.12.2021, 07.00 Uhr, bis Diens-
tag, 14.12.2021, 24.00 Uhr, der nördliche Teil der Straße „Am 
Alten Markt“ (Hausnr. 3 - 13) für den Kraftfahrzeugverkehr, mit 
Ausnahme der Beschicker, vollständig gesperrt. Die Verkehrszei-
chen 250 „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ mit Absperrschranken 
und 5 roten Warnleuchten sind von beiden Seiten aufzustellen.

2. Die Parkstände in diesem Bereich sind ab Donnerstag, 
09.12.2021, 07.00 Uhr, bis Dienstag, 14.12.2021, zur Auf-
stellung von Verkaufsständen und der Teststation, zu sperren. 
Hierfür sind die Verkehrszeichen 283-10 „absolutes Haltverbot, 
Anfang“, 283-20 „absolutes Haltverbot, Ende“ mit den Zusatzzei-
chen 1060-31 „Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen“ und dem 
Zusatzschild „ab Donnerstag, 09.12.2021, 07.00 Uhr“ bereits am 
03.12.2021 aufzustellen.

3. Ein Teilbereich der Parkstände auf dem Parkstreifen gegen-
über der Volksbank, Am Alten Markt, wird ab Donnerstag, 
09.12.2021, 07.00 Uhr, bis Dienstag, 14.12.2021, zur Aufstel-
lung eines Toilettenwagens. Ausgenommen sind die Parkstände, 
die für die Volksbank angelegt wurden. Auch hier sind die Ver-
kehrszeichen 283-10 „absolutes Haltverbot, Anfang“, 283-20 
„absolutes Haltverbot, Ende“ mit den Zusatzzeichen 1060-31 
„Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen“ und dem Zusatzschild 
„ab Donnerstag, 09.12.2021, 07.00 Uhr“ bereits am 03.12.2021 
aufzustellen.

4. Der Ausgangsbereich / Wartebereich des Toilettencontainers ist 
mit Fußgängergittern und Warnbaken zu sichern.

5. Die Kennzeichnung, Verkehrsführung und Verkehrsregelung 
geschieht nach dem beiliegenden Beschilderungsplan, der 
Bestandteil dieser Anordnung ist.

6. Die Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen 
und Verkehrseinrichtungen wirksam.

Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis.
Landstuhl, 02.12.2021

Verbandsgemeindeverwaltung
-Straßenverkehrsbehörde-

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Bauausschusses der Sickingenstadt Landstuhl 
wurden zu einer Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 14.12.2021, 
17:00 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses, Kaiserstraße 49, 
66849 Landstuhl. Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Corona-
Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für 
die Sitzung die 3G-Regel. Personen, die weder geimpft noch genesen 
sind, müssen einen offiziellen negativen Testnachweis vorlegen, der 
nicht älter als 24 Stunden sein darf.
Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest ist nicht zulässig.
Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Testnachweis.
Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und halten 
Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Bauanträge
1.1 Bauantrag

Neubau eines Zustellstützpunktes sowie Errichtung und 
Anbringung diverser Werbeanlagen
Raiffeisenstraße

1.2 Bauantrag
Schulgebäude Gymnasium Landstuhl: Bauabschnitt 1 der 
Gesamtsanierung / Sanierung der Gebäude A, C und tlw. D
Philipp-Fauth-Straße

1.3 Bauantrag
Umnutzung zweier Büroeinheiten in ein Kosmetikstudio + 
Kosmetikschule im Erdgeschoss
Kaiserstraße

1.4 Bauantrag
Errichtung einer Gaube + Ausbau des Dachgeschosses + Neu-
bau einer Garage
Rosenstraße

1.5 Bauantrag
Anbringung und Änderung von Werbeanlagen
Raiffeisenstraße

1.6 Bauantrag
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arbeiten werden voraussichtlich im Herbst 2022 abgeschlossen sein. 
Dann kann mit der Errichtung der Wohneinheiten begonnen wer-
den. Es wurde in der Planung bereits großer Wert auf die Energieeffi-
zienz der neuen Wohnsiedlung und den Schutz vor Lärmemissionen 
gelegt.

Glasfaseranschlüsse in Landstuhl
Um mit schnellem Internet in unserer Verbandsgemeinde ver-
sorgt werden zu können, benötigen wir eine Anschlussdichte von 
40%.
Laut Deutsche Glasfaser liegt die Anschlussdichte in Landstuhl 
momentan bei 6%. Ich bitte deshalb alle Haushalte, sich für einen 
kostenlosen Anschluss an das Glasfasernetz zu entscheiden. 
Unser Ansprechpartner vor Ort ist Herr Wolfram Kuhlmann, Tel. 
0172 2868 449, er kann Ihnen alle Fragen hinsichtlich des FFTH-
Glasfaseranschlusses beantworten.
Servicepunkt Landstuhl
Öffnungszeiten:
Donnerstags, 10:00 - 13:00 Uhr und
14:00 - 17:00 Uhr
Römerstraße 62-64, 66849 Landstuhl
info@deutsche-glasfaser.de 02861 890 60 900
weitere Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de

gez. Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

Stadthalle Landstuhl

Öffnungszeiten Ticketservice:
Das Ticket-Servicebüro der 
Stadthalle Landstuhl ab Don-
nerstag, 08.07.2021 wie folgt 
geöffnet:
Donnerstag:
 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 10.00 - 13.00 Uhr

Cosmeda-Akademie eröffnet
Am 04. Dezember öffnete die Cosmeda-Akademie ihre Türen um sich 
der Öffentlichkeit vorzustellen. Stadtbürgermeister Ralf Hersina über-
reichte der Leiterin der Landstuhler Dependance, Jolanda Drumm 
eine Grünpflanze zur Eröffnung und ließ sich bei einer Führung durch 
die Räumlichkeiten über das Angebot der Akademie informieren. 
Damit hat das Spektrum der beruflichen Fort- und Weiterbildung in 
der Sickingenstadt eine weitere Facette hinzugewonnen.

Ralf Hersina und Jolanda Drumm

Neubaugebiet am „Rothenborn II“ in 
66849 Landstuhl

Nach 2-jähriger Vorbereitung und Planung haben die Erschließungs-
arbeiten im Neubaugebiet „Am Rothenborn II“ in Landstuhl begon-
nen. Zum offiziellen Baustart wird am Freitag, 10.12.2021 um 14 Uhr 
auf dem Gelände des Neubaugebietes der erste Spatenstich erfol-
gen. Für die Sickingenstadt Landstuhl entsteht hier ein modernes 
Wohngebiet, dass gemeinsam mit ConzeptW entwickelt wurde. Auf 
dem Gelände werden 61 Baugrundstücke ausgewiesen, vorrangig 
zur Bebauung mit Ein- oder Zweifamilienhäusern. Die Erschließungs-
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Der Kabarettistische Aschermittwoch 
2022 der UNTIERE !  

am 02.03.2022, 19:30 Uhr
Ein Grund gemeinsam zu feiern, denn das Dutzend ist voll!!
Seit 2010 gibt es nun den bereits legendären „KabAsch“ von und 
mit den UNTIEREN... doch diesmal nicht in den heimischen Gefilden 
Kaiserslauterns bzw. auf ihrer aktuellen Stammbühne im SWR-Sen-
desaal, sondern erstmals in der großartigen Landstuhler Stadthalle!
Während in Passau die CSU mit den Maßkrügen poltert und in Rest-
Deutschland das übrige Parteien-Spektrum zu rhetorischen Blut-
grätschen ansetzt, laden die Lauterer Lästerzungen zum großen 
Spottgelage in die Sickingenstadt.
Ein satirisch-musikalisches Spektakel voller Ein- und Ausblicke auf 
die große und die kleine Politik in Stadt, Land und Bund...was in K 

Town längst zum Kult wurde, steht nun in Landstuhl
„ante portas“...
Viel Vergnügen!
In seinen immer hoch-aktuellen Programmen zeigt das Kabarett-
Ensemble aus der Westpfalz-Metropole K town seine enorme Vielsei-
tigkeit und seine ganz eigene Art von Kleinkunst: „Politeramusisches“ 
Kabarett vom Feinsten! – politisch, literarisch und sehr musikalisch!
CHEF-UNTIER, Wolfgang Marschall, Leitwolf, Autor undVollblutkaba-
rettist beeindruckt mit seinen kugelblitz-gescheiten Wortgewittern, 
anspruchsvoll-bissigen Gedichten und Geschichten, sowie gelegent-
lich liebevoll eingestreuten biographischen Anekdoten.
LADY-UNTIER, Marina Tamássy, sorgt für den gehörigen Schuss 
„geballte Weiblichkeit“: fröhlich - frech - selbstbewusst ! Sie singt, 
textet, gestaltet und rezitiert auf ihre ganz eigene, unnachahmliche 
Weise. Und wenn sie parodiert, dann bleibt kein Auge trocken!
PARODIE-UNTIER Philipp Tulius, verblüfft mit Gesang, Gitarre und 
Bass. Und punktet mit seinen unglaublich detailgetreuen Persiflagen!
UNTIER-TASTENZAUBERER Willi Haselbek begleitet diesen frechen 
Abend stimmungsvoll und virtuos am E-Piano und u.a. mit urigem 
Gesang.

Vorverkauf: Ticket-Servicebüro Stadthalle Landstuhl
Telefon 06371-92340

oder unter www.reservix.de oder www.stadthalle-landstuhl.de
Ticketpreise: 21,50 Euro, Einlass: 18:30 Uhr

Linden

Ortsbürgermeisterin nicole meier
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel.: 0151/42507611, E-Mail: meiernicole@gmx.net
www.gemeinde-linden.de

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Lars Reichow
„Wunschkonzert - Best of Klaviator“
Freitag, 28. Januar 2022, 19:30 Uhr

Es ist Zeit, alles zu geben, nichts 
zurück zu halten. Erst wenn 
das letzte Liebeslied erklungen 
ist, wenn die letzte Pointe euer 
Zwerchfell erschüttert hat, wenn 
der letzte Ton verklungen und die 
letzte Silbe gesprochen, wenn alle 
Frauengeschichten gebeichtet, 
wenn alle Männer entlarvt, alle 
Haustiere vertont wurden, wenn 
alle Politiker fachgerecht zerlegt 
worden sind, wenn das letzte Wort 
gesprochen und der letzte Ton ver-
klungen, dann werdet ihr sehen, 
dass kein Wunsch mehr offen 

geblieben ist - und kein Auge trocken.
Man kann Reichow dabei zuschauen, wie er sich selbst die Wünsche 
von den Lippen abliest. Nie war so viel BESTES in einem Programm.
Nie wurde Sprache und Musik klaviatorischer verbunden.
Nie wurde so viel nach Luft geschnappt wie in diesem Programm.
Lars Reichow, der vielfache Preisträger, Radio- und Fernsehmodera-
tor zeigt die ganze Bandbreite seines künstlerischen Potentials als 
Kabarettist, Comedian, Pianist und Sänger. Und er zeigt Haltung: 
Klare Worte gegen Nationalismus, Rassismus und ein Bekenntnis für 
ein weltoffenes Denken und Handeln.
Ein unterhaltsamer und genussvoller Abend.
Lars Reichow und sein Best of Programm „Wunschkonzert“ - ein 
sehr guter Grund, um sich mit der Wirklichkeit zu beschäftigen
Vorverkauf: Ticket-Servicebüro Stadthalle Landstuhl Telefon (0 63 71) 
92 34 - 44
alle Reservix Vorverkaufsstellen & alle Rheinpfalz Geschäftsstellen
Ticketpreise: ab 34,90 € inkl. VVK-Gebühr
Einlass: 18:30 Uhr

Hinweis: Corona-Krise

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des 
Corona-Virus´ nicht oder nur eingeschränkt her-
gestellt oder verteilt werden kann, haben wir alle 
Inhalte online freigeschaltet.

Das Team der LINUS WITTICH Medien KG

Nutzen Sie die Möglichkeit unter: ol.wittich.de 
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Neuer Regenwasserkanal
Durch die Zusammenarbeit vom Bauhof und unserer Gemeinde-
arbeiter wurde in den letzten Wochen in der Bergstraße ein neuer 
Regenwasserkanal verlegt.
Dadurch wurde die Zufahrt zu zwei Wochenendgrundstücken wie-
der hergestellt und die Gefahr der zukünftigen Auswaschung des 
Ablaufgrabens minimiert.

Glasfaserausbau für Linden unter 
Corona Maßnahmen

Liebe Linnemer,
da wir als Gemeinde die Infrastruktur befürworten - weil es das 
Dorf Attraktiver macht für die Zukunft, ist dies ganz klar die Digi-
talisierung.
Die aktuellen Leitungen sind teilweise jetzt schon überfordert um 
eine Stabile Verbindung aufrecht zu erhalten, wie soll dass dann 
erst in ein paar Jahren sein wenn noch mehr Digital geht, da wäre 
es sehr Sinnvoll Glasfaserleitungen in Linden zu besitzen.
Damit wir das ganze unter den Corona-Auflagen durchführen 
können eröffnen wir in unserer Gemeinde, in der Kulturfabrik ein 
Informationsbüro.
Dies kann unter den 3G Regeln (Genesen, Geimpft, Getes-
tet max.48 Std alt) und vorheriger Terminvereinbarung unter 
01703527065 besucht werden, das am Samstag 11.12 von 10:00 
bis 14:00 Uhr / Dienstag 14.12 von 18:00 bis 21:00 Uhr / Donners-
tag 16.12 von 18:00 bis 21:00 Uhr / Samstag 18.12 von 12:00 bis 
19:00 Uhr geöffnet hat, für bis zu maximal 4 Personen pro Ter-
min. Unser Experte vor Ort, Herr Wimmer Andreas 01703527065 
berät Sie auch weiterhin Zuhause oder auch außerhalb der Öff-
nungszeiten im Büro. Wir sind schon bei 26%, wir benötigen nur 
noch 14% damit auch bei uns die Infrastruktur mit dem Netz der 
Zukunft, einer Glasfaserleitung aufgewertet wird, das wäre doch 
ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Rufen Sie noch heute Herrn Wimmer an für einen Termin 
01703527065.

Mittelbrunn

Ortsbürgermeister dr. altherr
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 06371/912914

Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Linden

von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr im Kath. Pfarr-
heim
Anmeldung 1-(2) Tag(e) im Voraus unter 
0175/1909862

Täglich frisch zubereitet!
Vor- oder Nachspeise und Hauptgericht für 4,50 EUR
Möglichkeit der Lieferung nach Hause für 5,50 EUR
Aufgrund der aktuellen Situation erfolgt ausschließlich die 
Lieferung Nachhause.
Speiseplan vom 13. Dezember bis 17. Dezember 2021
Montag:
Gnocchis mit Frischkäse-Kräutersoße und Salatgarnitur
*Frisches Obst*
Dienstag:
Wiener Würstchen mit Kart.-Blumenk.-Auflauf
*Vanillemus*
Mittwoch:
Hühner-Nudel-Eintopf
*Käsespätzle mit Röstzwiebeln*
Donnerstag:
Rinderhacksteak mit Vollkornnudeln und Kohlrabi
*Kuchen*
Freitag:
Fischfilet paniert mit Kartoffelsalat
*Quark mit Früchten*

Nicole Meier, Ortsbürgermeisterin

Arbeitseinsatz Mehrgenerationenplatz

Mitglieder der FWG Linden machten am Freitagnachmittag einen 
Arbeitseinsatz am Mehrgenerationenplatz.
Es wurden die Sträucher zurückgeschnitten, das Herbstlaub entfernt 
und somit wurde die Anlage winterfest gemacht.

Hinweis: Corona-Krise

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des 
Corona-Virus´ nicht oder nur eingeschränkt her-
gestellt oder verteilt werden kann, haben wir alle 
Inhalte online freigeschaltet.

Das Team der LINUS WITTICH Medien KG

Nutzen Sie die Möglichkeit unter: ol.wittich.de 
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Öffentliche Bekanntmachungen

Einsicht der Niederschrift 
Jagdgenossenschaft Oberarnbach

Die Niederschrift der letzten Jagdgenossenschaftsversammlung 
Oberarnbach vom 17.09.2021 liegt zur Einsicht beim Vorstand Gre-
gor Waggershauser Hauptstr. 6 in Oberarnbach bereit. Um vorherige 
Terminabsprache wird gebeten. Es sind die geltenden Corona-Aufla-
gen zu beachten.

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Oberarnbach wur-
den zu einer Sitzung eingeladen auf

Mittwoch, den 15.12.2021, 19:00 Uhr,
in die Arnbachhalle, Hauptstraße 23, 66851 Oberarnbach.
Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Corona-Bekämpfungsver-
ordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für die Sitzung die 
3G-Regel.
Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen einen offi-
ziellen negativen Testnachweis vorlegen, der nicht älter als 24 Stun-
den sein darf.
Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest ist nicht zulässig.
Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Testnachweis.
Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und halten 
Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Erhöhung der Friedhofsgebühren
2. Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der 

Ortsgemeinde Oberarnbach
3. Projekt „Breitbandnetzausbau im Landkreis Kaiserslautern“-

Zuständigkeitsübertragung auf die Verbandsgemeinde 
Landstuhl gemäß § 67 Abs. 5 GemO-

4. Kostenfreie Nutzung der Arnbachhalle durch örtliche Vereine
5. Einwohnerfragestunde
6. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
6.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
6.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
7. Anfrage an den Gemeinderat Genehmigung zur Bau - Grenzun-

terschreitung Hauptstraße
8. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
8.2 Mitteilungen der Verwaltung

Oberarnbach, den 06.12.2021
gez. Klein, Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Glasfaseranschlüsse in Oberarnbach
Um mit schnellem Internet in unserer Verbandsgemeinde ver-
sorgt werden zu können, benötigen wir eine Anschlussdichte von 
40%.
Laut Deutsche Glasfaser liegt die Anschlussdichte in Oberarnbach 
momentan bei 18%.
Ich bitte deshalb alle Haushalte, sich für einen kostenlosen 
Anschluss an das Glasfasernetz zu entscheiden. Unser Ansprech-
partner vor Ort ist Herr Wolfram Kuhlmann, Tel. 0172 2868 449, er 
kann Ihnen alle Fragen hinsichtlich des FFTH-Glasfaseranschlus-
ses beantworten.
Servicepunkt Landstuhl
Öffnungszeiten:
Donnerstags, 10:00 - 13:00 Uhr und
14:00 - 17:00 Uhr
Römerstraße 62-64, 66849 Landstuhl
info@deutsche-glasfaser.de 02861 890 60 900
weitere Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de

gez. Reiner Klein, Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Weihnachtsbaum geschmückt
Andreas und Joachim Lang sowie der 1.Beigeordnete Karl-Heinz 
Bohl haben den vor der Kindertagesstätte aufgestellten Tannen-
baum weihnachtlich geschmückt und die Bäume vor dem GZM mit 
Lichterketten illuminiert. Ortsbürgermeister Dr.Walter Altherr dankte 
ihnen im Namen der Gemeinde für den weihnachtlichen Glanz im 
Ortszentrum.

982,80,- Euro für Kriegsgräber in 
Mittelbrunn gesammelt

Bei der im November durchgeführten Haussammlung für den Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde mit 982,80,-€ wiederum 
ein herausragendes Ergebnis erzielt.
„Ohne die großartige Spendenbereitschaft der Mittelbrunner Bevöl-
kerung und dem Engagement von Frau Elvira Sturm, Frau Doris 
Creutz- Rauch und dem 1. Beigeordneten Karl-Heinz Bohl wäre 
ein solche Summe nicht möglich“, so Ortsbürgermeister Dr.Walter 
Altherr. Der Volksbund finanziert die Anlage und Pflege der deut-
schen Kriegsgräber weltweit überwiegend durch Spenden. Mit der 
Sühneaktion „Versöhnung über den Gräbern“ leistet der Verband 
Friedens- und Versöhnungsarbeit, daneben auch eine beispielhafte 
Jugendarbeit, u.a. auch auf dem Deutschen Soldatenfriedhof in 
unserer Partnergemeinde Saint Desir in der Normandie.
„Ich bin dankbar, dass wir mit den seit Jahren hervorragenden Sam-
melergebnissen in der Gemeinde Mittelbrunn einen -wenn auch 
kleinen- Beitrag zu der wertvollen Arbeit des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. beitragen können“, so der Ortsbürgermeis-
ter voller Stolz.

Oberarnbach
Ortsbürgermeister reiner Klein
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0173/ 3276772
E-Mail: klein-reiner@gmx.net

Ruftaxilinie 2585 für Oberarnbach
von Wallhalben - über Oberarnbach - nach Landstuhl Bahnhof 
und umgekehrt.
Tel.: 0170/4752835, Anmeldung spätestens 1 Stunde vor Fahrtbe-
ginn.
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Seniorenessen
Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer liefern weiterhin 
das Seniorenessen in Queidersbach und Bann aus, welches im 
Pfarrheim in Linden täglich frisch zubereitet wird.
Wer gerne Essen geliefert bekommen möchte, kann sich bei Wal-
traud Gries 0176/31611350 mit 1-2 Tage im Voraus melden. Den 
Speiseplan finden Sie im Amtsblatt unter der Rubrik Linden.

Forstamt Kaiserslautern
Das Forstamt Kaiserslautern teilt mit: Die Bestellfrist für Polterholz 
endet am 17.12.21.

Alle Jahre wieder ...

Auch in diesem Jahr hat die Familie Evi und Thomas Richtscheid uns 
wieder einen tollen Weihnachtsbaum für unseren Dorfplatz gestiftet. 
Hierfür bedanke ich mich ganz herzlich im Namen der Gemeinde 
Queidersbach.

Glasfaseranschlüsse in Queidersbach
Um mit schnellem Internet in unserer Verbandsgemeinde ver-
sorgt werden zu können, benötigen wir eine Anschlussdichte von 
40%.
Laut Deutsche Glasfaser liegt die Anschlussdichte in Queiders-
bach momentan bei 19%.Ich bitte deshalb alle Haushalte, sich für 
einen kostenlosen Anschluss an das Glasfasernetz zu entscheiden. 
Unser Ansprechpartner vor Ort ist Herr Wolfram Kuhlmann, Tel. 
0172 2868 449, er kann Ihnen alle Fragen hinsichtlich des FFTH-
Glasfaseranschlusses beantworten.
Servicepunkt Landstuhl
Öffnungszeiten:
Donnerstags, 10:00 - 13:00 Uhr und
14:00 - 17:00 Uhr
Römerstraße 62-64, 66849 Landstuhl
info@deutsche-glasfaser.de 02861 890 60 900
weitere Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de

gez. Ralph Simbgen, Ortsbürgermeister

Queidersbach

Ortsbürgermeister ralph simbgen
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 06371 1300730, Mobil: 0171/5535229,
Mail: ralph-simbgen@t-online.de
www.queidersbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung 
 zur Videokonferenz

Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Queidersbach wur-
den zu einer Sitzung in Videokonferenz eingeladen auf Montag, den 
13.12.2021, 19:30 Uhr.
Die Beschlüsse sollen gem. § 35 Abs. 3 GemO per Videokonferenz 
herbeigeführt werden.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Kita Queidersbach; weitere Vorgehensweise
2. Übernahme der Trägeranteile an den Personalkosten für die 

katholische Kita Linden
3. Ausbau Heißenbergstraße, Petersbergstraße und Römerweg - 

Vorstellung aktueller Sachstand
4. Projekt „Breitbandnetzausbau im Landkreis Kaiserslautern“ 

Zuständigkeitsübertragung auf die Verbandsgemeinde Land-
stuhl gemäß § 67 Abs. 5 GemO

5. Bauangelegenheiten
5.1 Bauantrag Neubau eines Wohnhauses mit Garage Kirch-
straße

6. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
6.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
6.2 Mitteilungen der Verwaltung

Nicht öffentlicher Teil
7. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsge-

meinde Queidersbach durch das Rechnungs- und Gemeinde-
prüfungsamt der Kreisverwaltung Kaiserslautern

8. Vorkaufsrecht
9. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

9.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
9.2 Mitteilungen der Verwaltung

Queidersbach, den 06.12.2021
gez. Simbgen

Ortsbürgermeister
Organisatorischer Hinweis:
Die Sitzung beginnt um 19:30 Uhr. Der Konferenzraum ist ab 19:00 
Uhr geöffnet. Gerne kann Dieser Zeitraum vor der Sitzung genutzt 
werden, um einen Technik-Check durchzuführen.
Einwahllink:
Über den Meeting-Link beitreten
https://landstuhl.webex.com/landstuhl/j.php?MTID=mf079fa0dfebd
72f4a989cda4978c6ff0
Mit Meeting-Kennnummer beitreten über Link https://landstuhl.
webex.com
Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 2744 580 2133
Meeting Passwort: z9pSwSFps32
Über Telefon beitreten
+49-619-6781-9736 Germany Toll
+49-89-95467578 Germany Toll 2
Zugriffscode: 2744 580 2133
Über Videogerät oder -anwendung beitreten
Wählen Sie 27445802133@landstuhl.webex.com
Sie können auch 62.109.219.4 wählen und Ihre Meeting-Nummer 
eingeben.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Forstamt Kaiserslautern
Das Forstamt Kaiserslautern teilt mit: Die Bestellfrist für Polterholz 
endet am 17.12.21.

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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Forstamt Kaiserslautern
Das Forstamt Kaiserslautern teilt mit: Die Bestellfrist für Polterholz 
endet am 17.12.21.

Winterdienst in unserer Gemeinde
Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass entsprechend den 
einschlägigen Vorschriften, jeder Grundstückseigentümer verpflich-
tet ist, den Winterdienst bis zur jeweiligen Straßenmitte durchzu-
führen. Selbstverständlich kann ein Grundstückseigentümer diese 
Aufgabe auch an einen Dritten delegieren. Ich will jedoch ausdrück-
lich darauf hinweisen, dass für den Fall, eines Personen- oder Sach-
schadens, der jeweilige Grundstückseigentümer zur Verantwortung 
herangezogen werden kann. Wie in den vergangenen Jahren auch, 
haben sich die Gemeindearbeiter rechtzeitig auf den Winterdienst 
eingestellt. Das kommunale Fahrzeug ist betriebsfähig und ausrei-
chend Streumaterial ist vorhanden.
Unsere Gemeindearbeiter haben Ihren Dienst auch bereits aufge-
nommen und ich danke Ihnen allen ausdrücklich für Ihren Einsatz.
Die Gemeinde wird, soweit es möglich ist, die allgemeinen Verkehrs-
fläche freihalten und dabei ein besonderes Augenmerk auf Schul-
wege, Wege zum Kindergarten, zu den Kirchen und im Bereich der 
Feuerwehr legen.
Selbstverständlich wird die Gemeinde Ihre eigenen Flächen und 
damit auch die dort bestehende Verpflichtung zum Räumen und 
Abstreuen beachten. Die Leistungen der Gemeinde außerhalb 
der gemeindeeigenen Flächen, sind freiwillig. Es besteht also kein 
Rechtsanspruch. Darauf muss ich auch aus Haftungsgründen hinwei-
sen.
Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie gut über den Winter kommen 
und weder Sach- noch Personenschäden zu beklagen haben.

gez.
Ortsbürgermeister
Dr. Klaus Nahlenz

Weihnachtsbaum am Rathaus steht
Ich bedanke mich ausdrücklich bei unseren Gemeindearbeitern Klaus 
Hamel, Peter Scheer und Emil Höbel dafür, dass Sie ein sehr schönes 
Exemplar eines Weihnachtsbaumes aufgestellt und die Beleuchtung 
angebracht haben.
Ich bedanke mich auch bei Herbert Linn und Gottfried Müller, die tat-
kräftig unterstützt haben.
Ich freue mich, in dieser schwierigen Zeit besonders über solche 
kleine Dinge, die früher alltäglich waren und heute zeigen, dass 
unser Leben doch noch Freude bereiten kann.
Ich freue mich auch darüber, dass wir die Adventsfenster, wenn auch 
in beschränktem Umfang, stattfinden lassen können und habe dazu 
das Gemeindefenster am Rathaus kurz vor Weihnachten, ebenfalls 
angemeldet.
Ich wünsche Ihnen alle eine frohe Adventszeit.

Gez.
Ortsbürgermeister
Dr. Klaus Nahlenz

Glasfaseranschlüsse in Schopp
Um mit schnellem Internet in unserer Verbandsgemeinde ver-
sorgt werden zu können, benötigen wir eine Anschlussdichte von 
40%.
Laut Deutsche Glasfaser liegt die Anschlussdichte in Schopp 
momentan bei 9%.
Ich bitte deshalb alle Haushalte, sich für einen kostenlosen 
Anschluss an das Glasfasernetz zu entscheiden. Unser Ansprech-
partner vor Ort ist Herr Wolfram Kuhlmann, Tel. 0172 2868 449, er 
kann Ihnen alle Fragen hinsichtlich des FFTH-Glasfaseranschlus-
ses beantworten.
Servicepunkt Landstuhl
Öffnungszeiten:
Donnerstags, 10:00 - 13:00 Uhr und
14:00 - 17:00 Uhr
Römerstraße 62-64, 66849 Landstuhl
info@deutsche-glasfaser.de 02861 890 60 900
weitere Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de

gez. Dr. Klaus Nahlenz, Ortsbürgermeister

Schopp
Ortsbürgermeister dr. Klaus nahlenz 
Sprechstunde nach Terminvereinbarung 
Tel.: 0171 3394663, Mail: klaus-nahlenz@nahlenz.de 
www.gemeinde-schopp.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Schopp wurden zu 
einer Sitzung eingeladen auf

Dienstag, den 14.12.2021, 18:30 Uhr,
in der Turn- und Festhalle, Hauptstraße 11 b, 67707 Schopp.
Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Corona-Bekämpfungsver-
ordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für die Sitzung die 
3G-Regel.
Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen einen offi-
ziellen negativen Testnachweis vorlegen, der nicht älter als 24 Stun-
den sein darf.
Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest ist nicht zulässig.
Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Testnachweis.
Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und halten 
Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Verpflichtung einer Ersatzperson
3. Änderung der Hundesteuersatzung der Ortsgemeinde 

Schopp
4. Projekt „Breitbandnetzausbau im Landkreis Kaiserslautern“-

Zuständigkeitsübertragung auf die Verbandsgemeinde 
Landstuhl gemäß § 67 Abs. 5 GemO-

5. Neuer Spielturm für den Alexanderplatz
6. Bauangelegenheiten
6.1 Bauantrag_Errichtung einer freistehenden, doppelseitigen, 

unbeleuchteten Werbeanlage, Bahnhofstraße
6.2 Bauantrag_Umbau und Erweiterung eines Wohnhauses im 

Außenbereich, Mühlstraße
7. Nutzungsvereinbarung für ein Testzentrum
8. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
8.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
9. Abschluss eines Pachtvertrages
10. Abschluss eines Pachtvertrages
11. Vorkaufsrecht
12. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
12.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
12.2 Mitteilungen der Verwaltung

Schopp, den 06.12.2021
gez. Dr. Nahlenz

Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Schopp
Liebe Seniorinnen und Senioren,
der Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren findet von Montag 
bis Freitag mit verschiedenen Stammessen zu 5,90 € statt. Die Lie-
ferung erfolgt zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Der Wochenplan 
wird jeweils montags mit der ersten Lieferung ausgeteilt. Bestel-
lung und Info unter Restaurant Eichwalstuben, Tel. 06307-4330 
oder 0176-84361507.

Dr. Klaus Nahlenz, Ortsbürgermeister
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Forstamt Kaiserslautern
Das Forstamt Kaiserslautern teilt mit: Die Bestellfrist für Polterholz 
endet am 17.12.21.

Glasfaseranschlüsse in Stelzenberg
Um mit schnellem Internet in unserer Verbandsgemeinde ver-
sorgt werden zu können, benötigen wir eine Anschlussdichte von 
40%. Laut Deutsche Glasfaser liegt die Anschlussdichte in Stelzen-
berg momentan bei 25%. Ich bitte deshalb alle Haushalte, sich für 
einen kostenlosen Anschluss an das Glasfasernetz zu entscheiden. 
Unser Ansprechpartner vor Ort ist Herr Wolfram Kuhlmann, Tel. 
0172 2868 449, er kann Ihnen alle Fragen hinsichtlich des FFTH-
Glasfaseranschlusses beantworten.
Servicepunkt Landstuhl
Öffnungszeiten:
Donnerstags, 10:00 - 13:00 Uhr und
14:00 - 17:00 Uhr
Römerstraße 62-64, 66849 Landstuhl
info@deutsche-glasfaser.de 02861 890 60 900
weitere Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de

gez. Fritz Geib, Ortsbürgermeister

Trippstadt

Ortsbürgermeister Jens specht
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0151 53193010
www.trippstadt.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Liebe Trippstadterinnen, liebe 
Trippstadter,

in unserer Gemeinde lässt es sich gut und auch lange harmonisch 
zusammenleben. Diesen Umstand beweist beispielsweise das Ehe-
paar Norbert und Hannelore Sprenger. Die beiden begingen letzte 
Woche ihren 60. Hochzeitstag. Der erste Beigeordnete, Herr Helmut 
Celim, und ich gratulierten mit einem üppigen Geschenkkorb zur 
diamantenen Hochzeit. Gemeinsam sahen wir uns Hochzeitsbilder 
und zeitgenössische Aufnahmen aus Trippstadt bei dem einen oder 
anderen Glas Bier an und stellten übereinstimmend fest, dass sich 
das Ortsbild in den letzten Jahrzehnten entscheidend zu seinem Vor-
teil gewandelt hat. Dies ist auch dem langen ehrenamtlichen Enga-
gement der beiden zu verdanken, die sich der Pflege des Dorfplatzes, 
des Brunnens und des Gemeindehauses intensiv widmen. Das Bild 
zeigt das Ehepaar bei unserem Besuch und dokumentiert nebenbei 
auch den immer noch „sehr guten Erhaltungszustand“ beider Jubilare:

Ab 10. Dezember wird 
erstmalig der Wettbe-
werb „Zum weihnacht-
lichen Schmücken“ mit 
der Zielsetzung der 
Schaffung eines noch 
attraktiveren Ortsbildes 
in der Weihnachtszeit in 
Trippstadt seine Funk-
tion aufnehmen. Alle 
daran teilnehmenden 
und bei mir bis dahin 
per Facebook oder 
E-Mail gemeldeten örtli-
chen Haushalte werden 
nach den Kriterien Indi-

vidualität, Aufwand, Nachhaltigkeit, Geschick und weihnachtlicher 
Botschaft bewertet und mit etwas Glück mit Preisen versehen. Blei-
ben Sie gesund und trotzen Sie dem vorweihnachtlichen Stress

Jens Specht
Ortsbürgermeister

Stelzenberg
Ortsbürgermeister  Fritz geib
Sprechstunden n. Terminvereinbarung im Bürgerhaus.
Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr.
Tel. 06306 992885, Mobil: 0171 4425677
www.stelzenberg.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Stelzenberg wur-
den zu einer Sitzung eingeladen auf

Mittwoch, den 15.12.2021, 19:00 Uhr,
im Bürgerhaus (MGT), Kaiserslauterer Straße 3, 67705 Stelzenberg.
Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Coronabekämpfungsver-
ordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für die Sitzung die 
3G-Regel. Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen 
einen offiziellen negativen Testnachweis vorlegen, der nicht älter als 
24 Stunden sein darf. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest ist nicht 
zulässig. Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Test-
nachweis. Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung 
und halten Ihren Nachweis bereit. Vielen Dank! 
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Weitere Vorgehensweise Untere Hauptstraße
3. Änderung der Hundesteuersatzung der Ortsgemeinde Stel-

zenberg
4. Projekt „Breitbandnetzausbau im Landkreis Kaiserslautern“-

Zuständigkeitsübertragung auf die Verbandsgemeinde 
Landstuhl gemäß § 67 Abs. 5 GemO-

5. Bauangelegenheiten
5.1 Abweichungsantrag Neubau einer Zwingeranlage, Brunnengasse
6. Antrag der FWG-Fraktion; hier: Resolution zur Veränderung 

der Busstreckenverbindung 170
7. Annahme einer Spende
8. Gemeindewerk Stelzenberg; Verkauf des Netzes
9. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
9.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
9.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
10. Gemeindewerk Stelzenberg; Vertragsmodalitäten zum Netz-

verkauf
11. Grundstücksangelegenheiten
11.1 Verkauf zweier Grundstücke
12. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
12.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
12.2 Mitteilungen der Verwaltung

Stelzenberg, den 06.12.2021
gez. Geib

Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Ablesung der Stromzähler zwischen 
dem 15.12.2021 und 07.01.2022 durch 

die Pfalzwerke Netz AG
Um aufgrund des Netzbetreiberwechsels zum 01.01.2022 eine 
Abgrenzung zwischen den betroffenen Netzbetreibern sicher-
zustellen, erfolgt eine Zählerablesung durch Mitarbeiter der 
Pfalzwerke Netz AG. Eine zusätzliche Ablesung zum 31.12.2021 
Ihrerseits ist nicht erforderlich. Falls im Hinblick auf die aktuell 
hohen Corona-Infektionszahlen auf Ihren Wunsch eine Vor-Ort-
Ablesung verzichtet werden soll, ist ebenfalls eine Selbstablesung 
möglich. In diesem Fall wird Ihnen der Mitarbeiter eine Ablese-
karte mit weiteren Informationen zur Zählerstandsübermittlung 
aushändigen.
Vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen behalten 
wir uns Änderungen der geplanten Vor-Ort-Ablesung vor.
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Baumfällung und Gartenarbeiten
(auch in Risikolagen) Heckenschnitt, Mäharbeiten, Zaunbau, 

Rasenverlegen u. v. m., preiswert, inkl. Entsorgung

Telefon: 0176 638 501 56

Dienstleistungen aller Art
Deutsches Forst-Service-Zertifikat (Mulcharbeiten mit eigener Maschine)

• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten
(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

IN IHRER REGION
WOHNEN

www.garant-immo.deTel. 0631/89 29 75-0

Liebe Hausbesitzer! Suche für eine sympathische 
Familie ein Einfamilienhaus bis ca. 200 m² mit 
Garten. Finanzierung gesichert. Weiterhin  suchen 
wir für unsere Kunden Einfamilienhäuser, auch 
renovierungsbedürftig, sowie Gründstücke und 
Mehrfamilienhäuser. Freue mich auf Ihren Anruf. 
Ihre Maklerin Cornelia Faber 01767 2812944

Fundgrube
Gesucht und gefunden …

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE

Liefer- und 
Abholservice

in deiner 

Nähe Gonnt euch was

Liebe Gäste, wir sind weiterhin für Sie da! 

Wie gewohnt, bieten wir Speisen vor Ort und zur Abholung an.  
Unsere kleine Karte, für Speisen zur Abholung, finden Sie unter: 

www.facebook.com/Linden.Danilo 

Für die Festtage, am 25.12. & 26.12., bieten wir Ihnen: 
Drei-Gänge-Menü für € 32,-/Person 

Öffnungszeiten: 
Jeweils von 12 Uhr - 15 Uhr & von 17 Uhr - 21 Uhr. 

 
Zu Silvester überraschen wir Sie mit einem 
Fünf-Gänge-Menü für € 56,-/Person 

ab 19 Uhr 
 

 

(nur vor Ort) 

(Abholung & vor Ort) 

Danilos Trattoria, Bergstr. 2, 66851 Linden – 06307 98 89 820 

Liebe Freunde und liebe Gäste, vielen Dank für das Vertrauen Liebe Freunde und liebe Gäste, vielen Dank für 
und die zahlreichen Besuche in 2021. Wir wünschen Ihnen und 

Ihrer Familie frohe und besinnliche Festtage! 

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Landstuhl

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Landstuhl“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Landstuhl“  
unter http://epaper.wittich.de/185

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 12.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 mein.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Mo., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Tobias Kessel
Gebietsverkaufsleiter
Mobil: 0151 16305401 
t.kessel@wittich-foehren.de

Markus Kuhnen 
Verkaufsinnendienst
Tel.: 06502 9147-263
m.kuhnen@wittich-foehren.de

für unsere Leser und Interessenten.

Finden Sie den passenden 
Wohnraum in Ihrer Region!
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Roland’s Auto Agency

Industriegebiet Westrich, Ramstein, Tel. 0 63 71 -7 01 82

PKW-, LKW- & Hängervermietung
LKW 2,2 t - 7,5 t

7- bis 9-Sitzer Busse
PKW-, Motorrad &

Transportanhänger

KFZ-Reparaturen aller Art
Karosseriearbeiten

Lackierungen
Inspektionen - Bremsenservice

Klimaservice - Reifenservice

Krimifans aufgepasst:    
Schreibe Deinen Krimi

www.facebook.com/junioraward | www.instagram.com/tatoreifel.junioraward

Mach mit bis zum 31.01.2022

BIS 31. JANUARBIS 31. JANUAR   anmelden • hochladen • gewinnen    anmelden • hochladen • gewinnen WWW.JUNIOR-AWARD.DE WWW.JUNIOR-AWARD.DE 

Mach mit beim Tatort 
Eifel Junior Award 2022, 

dem Wettbewerb für 
Schülerinnen und 

Schüler von 9-20 Jahren 
aus Rheinland-Pfalz.

Ihr kundenfreundlicherIhr kundenfreundlicher
Maler-Stukkateurfachbetrieb 

Stefan Hallauer
Malerangebot wie in DM-Zeiten

- Eigener Gerüstbau -- Eigener Gerüstbau -
Landstuhl, Tel. 0 63 71 / 21 73

15 Jahre Wir bilden aus!

Weihnachtsbäume und 
Zweige

Verkauf:  
Mo. - Fr. 14:00 - 18:00 Uhr
Sa. 10:00 - 18:00 Uhr

Kurz
Moorstraße 99 · 66879 Steinwenden

0175-8 49 80 89

GARTENARBEIT ALLER ART
25 Jahre Berufserfahrung · Professionell · Preiswert

• Baumfällung (speziell Risikolage)

• Baumkrone kürzen
• Baumstumpf entfernen
• Entwurzelungen/Rodung
• Obstbäume schneiden

• Gartenpflege Allgemein etc.
• Hecken-/Sträucherschnitt
• Mulch.- u. Steingarten anlegen
• Terrassen anlegen
• Bagger, Abriss- und Erdarbeiten

INKL Entsorgung ( 06303/87617  ✆ 0176/64617164

AUSVERKAUF
Wir gehen in den „verdienten“ Ruhestand.

Alles stark reduziert - Beste Preis  
at modekarussell ever.

Heute gekauft, ist übermorgen gespart.

Tel. 06371 / 916416
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Sonstige Mitteilungen

Männer teilen ihre Erfahrungen 
miteinander

Männer haben Kompetenzen erworben, mit denen sie ihr Leben 
meistern. Es ist schön, wenn sie ihre Erfahrungen teilen und fürein-
ander da sind.
Das ist das Konzept der sog. Männergruppen unter dem Dach der der 
Evangelischen Arbeitsstelle für Bildung und Gesellschaft.
Die Männergruppe in Otterberg hat wieder einige Plätze frei und lädt 
interessierte Männer zum Kennenlernen ein. Die Gruppe ist offen für 
Männer jeden Alters, eine (bestimmte) Religions- oder Konfessions-
zugehörigkeit ist keine Voraussetzung.
Die Gruppe trifft sich alle 3 Wochen für 2 Stunden am Mittwochabend 
- normalerweise im Protestantischen Gemeindehaus in Otterberg, 
solange dort der Umbau läuft, an einem Ausweichort. Die Teilnahme 
ist kostenfrei. Als Kontaktperson für einen ersten Kontakt kann Mann 
sich wenden an Rüdiger Nissen, Tel. 01520 6163809, E-Mail ruediger.
nissen@web.de) Weitere Infos auch unter https://maennernetzpfalz.
de/maennergruppen

Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet allen Bürge-
rinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprechstunden an. Die 
persönlichen Gespräche können unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln im Wahlkreisbüro, Ludwigstr. 2, in Landstuhl stattfin-
den. Bevorzugt kann die Sprechstunde telefonisch oder auch vor 
Ort, wenn möglich im Freien, erfolgen. Termine können gerne vorab 
unter der Nummer 06371/ 9468774 oder per E-Mail: kontakt@daniel-
schaeffner.de, vereinbart werden.

Sprechstunden des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Sie können sich mit allen Bürgeranliegen, bei Problemen mit Behör-
den oder Anregungen an den Landtagsabgeordneten Marcus Klein 
(CDU) wenden. Auch persönliche Sprechstunden vor Ort sind wieder 
möglich; zu Ihrer Sicherheit selbstverständlich unter Einhaltung der 
Hygieneregeln. Zur Terminabsprache und Kontaktaufnahme melden 
Sie sich gerne entweder telefonisch über Telefonnummer 06371-
9548707 (Büro/Anrufbeantworter) oder per Mail an buero@marcus-
klein.info.

Gemeindeschwester plus

Gemeindeschwester plus – Andrea Rihlmann
Büro: Kaiserstraße 42, 66849 Landstuhl
Tel.Nr.: 0631-7105 333
e-mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de
Gesprächstermine nach vorheriger Vereinbarung

Sprechstunde mit Angelika 
Glöckner

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner bietet allen 
Bürgerinnen und Bürgern Sprechstunden an. Wir bitten vorab um 
eine telefonische Terminabsprache unter 06331 - 719 32 57 oder per 
E-Mail unter: angelika.gloeckner@bundestag.de.

63. Aktion „Brot für die Welt“
Sammlung bis Ende Januar 2022. Nähere Informationen zu „Brot für 
die Welt“ finden Sie unter: www.brot-fuer-die-welt.de.
Gottesdienste nach 3G (Geimpft. Getestet. Genesen)
Seit dem 24. November 2021 gilt in Rheinland-Pfalz für unsere Got-
tesdienste, was für andere öffentliche Veranstaltungen bereits Regel 
ist: 3G.
Wir müssen uns von allen Besucher*innen einen Immunitätsnach-
weis (Impfung oder Genesung) oder einen Test vorweisen lassen. 
Für Kinder unter 12 Jahren entfällt die 3G-Regel, auch die Testpflicht. 
Jugendliche bis 17 Jahren können sich vor Ort selbst testen. Alle ab 
18 Jahren müssen einen zertifizierten und tagesaktuellen Test mit-
bringen.
Während des gesamten Gottesdienstes muss von Teilnehmenden ab 
6 Jahre ein Mund-Nasenschutz getragen werden – auch am festen 
Sitzplatz.
Sitzung des erweiterten Presbyteriums
Donnerstag, 2. Dezember 2021 um 19.30 Uhr in Schopp
Bürozeiten im Pfarramt (Frau Müller)
Mittwochs und freitags von 9-12 Uhr ist Frau Müller telefonisch zu 
erreichen.
Bitte sprechen Sie mir auch auf den Anrufbeantworter, damit ich Sie 
zurückrufen kann. Warten Sie bitte mehrere Klingelfreizeichen ab, 
bis der Anrufbeantworter Ihre Nachricht aufzeichnen kann. Zur Zeit 
ist das Pfarrbüro für den Publikumsverkehr geschlossen. Keine 
Bürozeit am 10.12.21!
Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Wolfgang Hust
Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 
06307/395, e-mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Internet: kirchen-in-kl.de

Prot. Pfarramt Mittelbrunn
Donnerstag, 09.12 2021
18:30 Uhr Pfarrkirche Johannes der Täufer in Obernheim-Kirchenarn-
bach - Ökumenisches Gebet im Advent
Sonntag, 12.12.2021
09:30 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent in Langwieden
10:30 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent in Gerhardsbrunn
Mittwoch, 15.12.2021
10:30 Uhr Gottesdienst in der Schernau
Für alle Gottesdienste gelten die entsprechenden Corona-Bestim-
mungen (Impfausweis oder Nachweis, dass sie genesen sind wird 
benötigt und soll unaufgefordert vorgezeigt werden (Ohne dürfen 
wir Sie nicht hereinlassen), Adresse und Name müssen hinterlassen 
werden, medizinischer Mundschutz sollte während des ganzen Got-
tesdienstes getragen werden).
Pfarrerehepaar Nolte
Kirchenstraße 12 a
66851 Mittelbrunn
06371/17246

Prot. Pfarramt Bruchmühlbach, 
Kirchengemeinde Hauptstuhl

Liebe Gemeinde,
am 12. Dezember ist Gottesdienst zum 3. Advent in Hauptstuhl um 
9.30 Uhr mit Pfr. Risser.
Am Samstagabend, dem 18. Dezember, ist Gottesdienst zum 4. 
Advent in Bruchmühlbach um 18.00 Uhr mit Pfr. Risser.
Beachten sie beim Gottesdienstbesuch auf die jeweils gültigen 
Regeln und Bedingungen in der Zeit der Corona- Pandemie wie 
Abstand halten, Maskenpflicht, geimpft, getestet oder genesen sein- 
im Zweifel im Pfarramt anrufen (siehe unten).
Die Präparanden treffen sich am 14. Dezember von 16.30 Uhr bis 
18.00 Uhr in Bruchmühlbach.
Die Konfirmanden treffen sich am 21. Dezember von 16.30 Uhr bis 
18.00 Uhr in Bruchmühlbach.
Die Treffen des Vogelbacher Frauenbundes und des Hauptstuhler 
Frauenkreises fallen aufgrund der Pandemielage bis auf weiteres aus.
Prot. Pfarramt Bruchmühlbach, Tel.: 06372/ 6761
mail: pfarramt.bruchmuehlbach@evkirchepfalz.de

Ev. Freikirche – Calvary Chapel
Kindsbach, Industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt.
Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen.

An alle Einsender von Artikeln
Weihnachts- und Neujahrswünsche

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie frühzeitig informieren, dass wir, wie in den letzten 
Jahren, die Weihnachts- und Neujahrswünsche von Vereinen, Verbän-
den und kirchlichen Organisationen gerne als Fließtext unter einen 
bestehenden Artikel abdrucken. Fließtext bedeutet: Kurzer Wunsch, 
ohne Zitat, ohne Motiv und keine PDF-Datei. Beispiel: „Wir wünschen 
allen unseren Mitgliedern frohe Weihnachten und ein glückliches neues 
Jahr“. Gestaltete Weihnachtsgrüße oder Grüße mit Motiv sind nur als 
Anzeigenbuchung möglich. Die Wünsche der politischen Parteien 
sind kostenpflichtig und müssen über die Anzeigenabteilung einge-
reicht werden.

Redaktion, LINUS WITTICH Medien
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Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN® Kristallglas, im Wert von € 14,90. 
Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer 1094458 

Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem  
vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz finden Sie unter www.hawesko.de/service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und 
 Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 4, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identifikationsnr: DE 25 00 25 694. 

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre  
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein  
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts- 
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung  
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021 
Ausgezeichnet von der Frankfurt International  
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

SIE SPAREN

52%

Italiens feine Vielfalt

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 103,56 nur €  4990

Amtsblatt_5836380 _Italiens feine Vielfalt_185 x 257 mm_ET 22112021_RZ.indd   1 16.11.21   16:19
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Abwesenheit Ortsbürgermeister
Noch eine Mitteilung in eigener Sache: Ab dem 13. Dezember 
werde ich mich einer terminlich immer wieder verschobenen, 
aber nun unausweichlich gewordenen medizinischen Operation 
und einer anschließenden Reha-Maßnahme unterziehen müssen. 
Es handelt sich hierbei um die Spätfolgen eines zurückliegen-
den Sportunfalles. Wie gewohnt, wird mich der erste Beigeord-
nete, Herr Helmut Celim, in meiner Abwesenheit kompetent und 
umfänglich vertreten.

Jens Specht
Ortsbürgermeister

Glasfaseranschlüsse in Trippstadt
Um mit schnellem Internet in unserer Verbandsgemeinde ver-
sorgt werden zu können, benötigen wir eine Anschlussdichte von 
40%.
Laut Deutsche Glasfaser liegt die Anschlussdichte in Trippstadt 
momentan bei 7%.
Ich bitte deshalb alle Haushalte, sich für einen kostenlosen 
Anschluss an das Glasfasernetz zu entscheiden. Unser Ansprech-
partner vor Ort ist Herr Wolfram Kuhlmann, Tel. 0172 2868 449, er 
kann Ihnen alle Fragen hinsichtlich des FFTH-Glasfaseranschlus-
ses beantworten.
Servicepunkt Landstuhl
Öffnungszeiten:
Donnerstags, 10:00 - 13:00 Uhr und
14:00 - 17:00 Uhr
Römerstraße 62-64, 66849 Landstuhl
info@deutsche-glasfaser.de 02861 890 60 900
weitere Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de

gez. Jens Specht, Ortsbürgermeister

Nachrichten 
anderer Behörden und Stellen

L470/KL – Am Rothenborn, westlich 
Landstuhl

Einseitige Sperrung mit Ampelregelung - 
Erkundungsarbeiten

Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern informiert darüber, dass 
ab Dienstag, dem 07.12.2021 für die Dauer von ca. 3 Tagen auf der 
Strecke zwischen der A62 AS Landstuhl-Atzel und dem Abzweig L465 
Baugrunderkundungen stattfinden. Die Bohrungen und Sondierun-
gen dienen der Erkundung des Straßenaufbaus und Untergrundes 
im Hinblick auf die Anbindung des Neubaugebietes Rothenborn.
Zur Ausführung werden Teilstücke der Strecke einseitig gesperrt und 
der Verkehr durch eine Lichtsignalanlage geregelt.
Der LBM KL bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die 
unumgänglichen Verkehrsbehinderungen.

Fundsachen / zu verschenken

Zu verschenken
Kinderbett für Kleinkinder. 70cm x 140cm in weiß zu verschenken. 
Tel.: 06372/61417
Haben auch Sie etwas zu verschenken?
Dann können Sie als Privathaushalt über die Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Amtsblatt, kostenlos eine Anzeige 
über gebrauchte, gut erhaltene Gegenstände die für den Sperr-
müll zu schade sind, aufgeben.
Der Gegenstand kann mit einer kurzen Beschreibung und der 
Telefonnummer des Schenkenden in dieser Rubrik veröffentlicht 
werden.
Anzeigen-Annahme beim Amtsblatt unter:
Telefon: 06371/83119 oder per Email: amtsblatt@landstuhl.de

Sparen, gewinnen und Gutes tun -  
ein Los für alles!

Monatlich Geld auf die hohe Kante legen und gleichzeitig das 
Glück in regelmäßigen Auslosungen versuchen – mit einem PS-
Los ist beides möglich. Das PS-Sparen und Gewinnen, die Lotte-
rie der Sparkassen in Rheinland-Pfalz, verbindet das regelmäßi-
ge Sparen mit einer Teilnahme an attraktiven Gewinnziehungen, 
in der der Losbesitzer die Chance auf viele Sach- und Geldpreise 
hat – und das bereits ab 5 Euro pro Los und Monat. 

Mit einem PS-Los einfach ein Vermögen aufbauen und Ge-
winnchancen sichern
Pro PS-Los und Monat legt die Sparkasse vier Euro zurück, mit 
einem Euro Einsatz nimmt man an der Lotterie teil. Im Dezember 
eines jeden Jahres wird der Sparbetrag an den Kunden ausge-
zahlt. Bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und zehn Losen sind 
dies bereits 480 Euro, zuzüglich eines garantierten monatlichen 
Gewinns von 2,50 Euro (bei Besitz der Losendziffern 0–9), ergibt 
dies in der Summe 510 Euro. Diese Finanzspritze kann dann für 
die Weihnachtsgeschenke der Liebsten, die anstehende KFZ-
Versicherung oder für ein Vorsorgeprodukt für die Kinder und En-
kel genutzt werden. 

Unterstützend beim Vermögensaufbau wirken die regelmäßigen 
Auslosungen. Bei jeder der monatlichen Auslosungen haben die 
Losbesitzer die Chance auf Geldgewinne von bis zu 25.000 Euro 
sowie auf einen MINI One mit vielen Extras. Darüber hinaus fin-
det am 24. März 2022 die große Zusatzauslosung statt, in der es 
neben 10 vollelektrischen MINI SE Geldgewinne im Gesamtwert 
von über 700.000 Euro zu gewinnen gibt. 

Mit kleinem Einsatz einen wichtigen Beitrag für die Region 
leisten
Ein PS-Los beschert aber nicht nur die Aussicht auf Spargutha-
ben und Gewinne, sondern man tut damit auch noch Gutes für 
seine Region. Jedes abgeschlossene Los fördert mit 25 Cent ge-
meinnützige Aktivitäten und Einrichtungen aus den Bereichen Ju-
gend, Sport, Soziales und Kultur. So leistet man einen wichtigen 
Beitrag für das soziale Leben und die kulturelle Vielfalt vor Ort. 

PS-Lose eignen sich hervorragend als Geschenk zu Weihnachten! 

- Anzeige -

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Auf die hohe Kante 
legen ist einfach.

ps-sparen.de

Sparen, gewinnen, Gutes tun – 
Ein Los für alles!

Wenn Sie Monat für Monat 4,- Euro pro
PS-Los zurücklegen und zusätzlich tolle 
Chancen auf attraktive Gewinne im  
Gesamtwert von ca. 900.000 Euro haben.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Spielen kann süchtig machen. Informationen zur 
Spielsucht, Prävention und Behandlung erhalten Sie unter www.bzga.de und bei jeder 
Sparkasse. Gewinnchance: Mindestgewinn 1:10 · Hauptgewinn 1:1,9 Mio.

 – die Lotterie der Sparkasse.

Abschied nehmen

Ruhe
 sanft

Bestattungen
Saarbrücker Straße 26, Landstuhl 

06371- 616699 
www.bestattungen-ruhesanft.de

Wir sind Tag und Nacht
telefonisch erreichbar

- auch an Sonn-  
und Feiertagen!

• Bestattungsvorsorge
• Behördengänge
•  Erd-, Feuer-, 

Seebestattungen
• Baumbestattungen
•  Überführungen im  

In- u. Ausland

www.weberkl.de . info@weberkl.de . Telefon 0631-3037600
Pirmasenser Straße 49 . 67655 Kaiserslautern

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 45,- €
für jede weitere Person 15,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

An alle gedacht ?  
Die Trauerdanksagung hilft Ihnen,
beim Danken niemanden 
zu vergessen. 
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MEIER + SCHOPP IN EUSKIRCHEN ÜBERNOMMEN
AUTOHAUS RAIFFEISEN GEHÖRT ZU DEN  

TOP-TEN-RENAULT-HÄNDLERN DEUTSCHLANDS
Die Autohaus Raiffeisen Eifel-Mosel-Saar GmbH, eine hundertprozentige 
Tochter der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG (RWZ), erweitert 
erneut ihr Standortnetz. Zum 01.12.2021 feiert das ehemalige Autohaus 
Meier + Schopp in Euskirchen unter der Flagge des Autohaus Raiffeisen 
Wiedereröffnung. Meier + Schopp war seit 1985 in Euskirchen ansässig 
und traditionell Renault Vertriebshändler. Mit der Übernahme des bislang 
inhabergeführten Betriebes avanciert das Autohaus Raiffeisen zu einem 
der zehn größten Renault-Händler in Deutschland. 
„In Euskirchen vertreiben wir ab dem Start im Dezember neben Renault 
auch die Marke Dacia“, so Werner Heck, Geschäftsführer der Autohaus 
Raiffeisen Eifel-Mosel-Saar GmbH. Doch dabei wird es nicht bleiben, 
verrät er: „Ab dem 01. April 2022 kommt dann auch hier noch die Marke 
Kia hinzu.“
Die Autohaus Raiffeisen Eifel-Mosel-Saar GmbH ist seit 1972 in der 
Region ansässig und vertreibt an ihren Standorten in Wittlich, Bitburg, 
Trier, Merzig sowie Kaiserslautern Pkw und Nutzfahrzeuge der Marken 
Renault, Dacia, Kia und Nissan. 

„Mit der Übernahme von Meier + Schopp in Euskirchen erweitern wir 
unser Autohaus-Engagement Richtung Norden und gewinnen an strate-
gischer Größe“, erklärt RWZ-Vorstandsvorsitzender Christoph Kempkes, 
„der Handel mit PKW und Nutzfahrzeugen entwickelt sich für uns zu 
einem sehr wichtigen Geschäftszweig.“
Ziel des Netzwerkausbaus sei immer ein stabiles Marktwachstum und 
die sichere Zukunft aller Mitarbeiter, ergänzt Werner Heck. Dazu gehöre 
das Wachstum innerhalb der Gruppe durch neue Standorte, die Stär-
kung des Handelsverbandes, aber auch der kontinuierliche Ausbau des 
Online-Handels. Diese Stabilität und Größe sei insbesondere auch für 
die Kunden von großem Vorteil. So profitieren Kundinnen und Kunden 
des Autohauses beispielsweise von attraktiven Preisvorteilen und einer 
großen Bandbreite an sofort verfügbaren Fahrzeugen.
 
Das Team rund um Geschäftsführer Heck stürzt sich begeistert in die neue 
Herausforderung: „Wir freuen uns darauf, die Kunden im Euskirchener 
Raum von unserem umfassenden Service überzeugen zu können.“ 

- Anzeige -

Werner Heck (Mitte), Geschäftsführer der Autohaus Eifel-Mosel-Saar GmbH, Udo Meier (links) und Guido Meier (rechts).

AUTOHAUS RAIFFEISEN WÄCHST WEITER

ab mtl.99,– €
z.B. Renault Captur Life TCe 90*

ab mtl.79,– €
z.B. Renault Clio 5 Life SCe 65*

ab mtl.59,– €
z.B. Renault Twingo Life SCe 65 Start & Stop*

Fahrzeugpreis* 11.848,– €.Bei Finanzierung:
Nach Anzahlung von 2.400,– €, Nettodar-
lehensbetrag 9.448,–€, 48Monate Laufzeit (47
Raten à79,– €und eineSchlussrate: 6.199,–€),
Gesamtlaufleistung 40.000 km, eff. Jahreszins
1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,48 %,
Gesamtbetrag der Raten 9.912,– €. Gesamt-
betrag inkl. Anzahlung 12.312,– €. Ein Finan-
zierungsangebot für Privatkunden der Renault
Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße
1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.12.2020 bei
Fahrzeugübergabe bis 28.02.2021.
Renault Clio SCe 65, Benzin, 48 kW:
Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,1;
außerorts: 4,2; kombiniert: 4,9; CO2-Emi-
ssionen kombiniert: 112 g/km; Energie-
effizienzklasse: C. Renault Clio: Gesamt-
verbrauch kombiniert (l/100 km): 5,7 – 3,6;
CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 94 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – A (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007).

Fahrzeugpreis* 9.655 €. Bei Finanzierung:
Nach Anzahlung von 2.100,– €, Nettodar-
lehensbetrag 7.555,–€, 48Monate Laufzeit (47
Raten à59,– €und eineSchlussrate: 5.159,–€),
Gesamtlaufleistung 40.000 km, eff. Jahreszins
1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,48 %,
Gesamtbetrag der Raten 7.932,– €. Gesamt-
betrag inkl. Anzahlung 10.032,– €. Ein Finan-
zierungsangebot für Privatkunden der Renault
Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße
1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.12.2020 bei
Fahrzeugübergabe bis 28.02.2021.
Renault Twingo SCe 65, Benzin, 48 kW:
Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,3;
außerorts: 3,8; kombiniert: 4,4; CO2-Emi-
ssionen kombiniert: 100 g/km; Energie-
effizienzklasse: B. Renault Twingo: Gesamt-
verbrauch kombiniert (l/100 km): 5,0 – 4,4;
CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 100 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007).

Fahrzeugpreis* 15.790,– €: Bei Finanzierung:
NachAnzahlungvon3.000,–€,Nettodarlehens-
betrag 12.790,– €, 48 Monate Laufzeit (47
Raten à99,– €und eineSchlussrate: 8.776,–€),
Gesamtlaufleistung 40.000 km, eff. Jahreszins
1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,48 %,
Gesamtbetrag der Raten 13.429,– €. Gesamt-
betrag inkl. Anzahlung 16.429,– €. Ein Finan-
zierungsangebot für Privatkunden der Renault
Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße
1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.12.2020 bei
Fahrzeugübergabe bis 28.02.2021.
Renault Captur TCe 100, Benzin, 74 kW:
Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,0;
außerorts: 4,5; kombiniert: 5,1; CO2-
Emissionen kombiniert: 116 g/km; Energie-
effizienzklasse: B. Renault Captur: Gesamt-
verbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6 – 4,1;
CO2-Emissionen kombiniert: 125 – 107 g/km,
Energieeffizienzklasse: B – A (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007).

Renault senkt
die Mehrwertsteuer auf 0%

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Rudolf-Diesel-Str. 3
54516Wittlich
Tel.: 06571 6903-184
www.autohaus-raiffeisen.de

Gottbillstr. 42
54294 Trier
Tel.: 0651 82730-0
www.autohaus-raiffeisen.de

AUTO KORDEL GMBH
Im Gewerbegebiet 18
54344 Kenn
Tel.: 06502 4888

Dieselstr. 8
54634 Bitburg
Tel.: 06561 9554-0
www.autohaus-raiffeisen.de

Besuchen Sie uns und fragen nach unseren Angeboten. Wir beraten Sie gerne.
AUTO SCHÄFER GMBH& CO. KG
Bahnhofstr. 12
54550 Daun
Tel.: 06592 981983

RAIFFEISEN
A U T O H A U S

EIFEL-MOSEL-SAAR GMBH

www.autohaus-raiffeisen.de

Lauterstr. 113
67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631 371350

Narzissenweg 20
53881 Euskirchen
Tel.: 02251 94670

Trierer Str. 245
66663 Merzig
Tel.: 06861 5031

Rudolf-Diesel-Str. 3
54516 Wittlich
Tel.: 06571 6903-184

Gottbillstr. 42
54294 Trier
Tel.: 0651 82730-0

Dieselstr. 8
54634 Bitburg
Tel.: 06561 9554-0
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JOBS 
IN IHRER REGION

Gartenarbeiten rund ums Haus
Entrümpelung • Hecken- und Baumschnitt

• Unkraut entfernen • Entsorgung • 20 % Neukundenrabatt
Fa. Gashi | Telefon 0176/87249285

Gartenarbeiten, Baumfällung, Heckenschnitt
alle haus- und gartennahen Arbeiten (auch in Risikolagen)

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung.
Tel.: 0176 85261505

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma NORMA
Lebensmittelfilialbetrieb bei.

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Kreisverwaltung
Kaiserslautern bei.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Gasthaus QUACK bei.

Heckenschnitt, Baumfällung, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten, 

preiswert, pünktlich und professionell, inkl. Entsorgung, 
Zaunbau, Rasen verlegen und mähen.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90
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* Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Günstiges 
Gas.
 Mehr Geld für Dich!

meineSWK.de/Gas

Unser neues Online-Produkt. 
Das Angebot ist begrenzt!*

Ristorante Bell ’Aria
Auf dem Steig 1 • direkt am Tennisplatz • 67705 Trippstadt • Tel. 06306-992370

3. Advents-Wochenspezialitäten
Artischocken-Cremesuppe mit getrockneten Tomatenstreifen

Spaghetti mit Sardellen-Pesto
Rinderbraten und Rigatonigratin mit 3 Käsesorten

Gemischtes gekochtes Fleisch mit grüner Sauce, dazu Kartoffeln u. Brokkoli

Bitte nutzen Sie unseren Heimservice von Freitag bis Sonntag.
Lieferzeit: 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr - Alle Speisen zum Bestellen

Im Ristorante gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Wir bitten um Tischreservierung für Weihnachten.

WEIHNACHTSBAUMVERKAUF04.12.2021 bis zum 18.12.2021

FRISCH GESCHLAGENE 
NORDMANNTANNEN 

AUS EIGENEM ANBAU 
OHNE PESTIZIDE

immer Samstags vom
04.12.2021 bis zum 18.12.2021

9:00 - 15:00 Uhr

16 Jahre EDV-SERVICE ANDREAS SCHMIDT
IHRE schnelle Hilfe für Computer, Internet und Telefon 

Bei Ihnen, bei uns oder per Fernwartung
 06374 - 80 10 618 · www.KL-PC.de
Wassergasse 12 · 67685 Erzenhausen






